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Die Recht.s- und Staatstheorie der »Frankfur­
ter Schul e. ist lange vernachl ässigt worden. 
Zum Teil gewiß deshalb, weil die delll Frank­
furter Institut für S07.ialforschung n.heste­
henden Juristen nich t zu den tonangebenden 
Persönlichkeiten gehorten. In neuerer Zeit 
scheint hinsichtlich der Aufarbeitung dieses 
Aspektes kritischer Theorie ei n gewisses 
Nachholbedürfnis sichtbar zu werden, er­
kennbar nicht nur in einem wiedererwachten 
Interesse an den Schriften Neumann s und 
Kirchheimers, sondern vielleicht auch in Jür­
gen Habermas' "ielbe.chteter rechts theoreti­
scher Grundlegung Faktizität lind Gelcung.' 

In den drei im folgenden besprochenen Wer­
ken steh t die Rechts- und Staatstheorie von 
Angehörigen der »Frankfurter Schu le« im 
Mittelpunkt. 

1 Fr2nkfun .lm M 21 n . 199.1. . [.IIIC lO~t ruk ,,\'e ZUS-olm ntcn(~.'l: · 
sung und Knllk d lC~'teS Werkes Itcft'rt Ralf Dreier, Rcchu· 
phllo~phlt und D.Jkur,n hC'Otlt ßcmtrkungen I.U t-12bc-r­
m,u' .Fl kll l. II ,U und Gt:hung_, 10 : ZeltSchnft ur phl lo$o· 

P""CM Fo""hung. ßd .8 (1994). 5.90-10 ). S"hc , u h 
dIe: Konlrovc:rle' lU dlCStm ßuch ZWIJch('J\ ThOfT\ ;U 
RI .:mke. Thom:aJ Ku pk.l ulHI KbuJ Gun chC' r. W' KJ 
, / 199 •• 5 4)9-.87 

Franz Neumann: Der v erntlchlassigte Vertre­

ter emer kritischen RechlSlheone 

Obwohl der im Jahre 1954 tod lieh verun­
glückte Franz Neumann al s Vertreter einer 
kritischen Theorie des Rechts in den l e t ~ ten 

zwei Jahrzehnten durch die Veröffentlichung 
seiner Schriften in Deutschland vermehrte 
Aufmerksamkeit erfahren hat" fehlte es bis­
her an einer systematischen Abhandlung über 
sein Gesamtwerk. Der verdienstvollen Auf­
gabe einer Darstellung der rechts- und staats­
theoreti schen Aspekte des Neumannschen 
Werkes hat sich Andreas fisahn mit seiner 
Göttinger juristischen Dissertation gewid­
met. die leider in einer kleinen Reihe erschie­
nen ist und daher bisher noch kaum wahrge­
nommen wurde. Fisahn teilt Neumanns Werk 
in drei wissenschaftliche Zeitabschnitte ein: 
Weimar, NS-Zeit und Nachkriegsperiode 
(S. I). Allerdings weist seine Darstellung ei n 
starkes Übergewicht der mittleren Pe ri ode 
auf. der - rech net man sein Kapitel über die 
Faschismusforschung "111 Institut für Sozial­
rorschung ein - nahc7.U dreieinhalb Kapitel 
gewidmet sind. wahrend sich die Spätzeit mit 
einem. die Fruh zcit gar nur mit einem halben 
Kapitel begllligen muß. 
Sein t . Kapitel (. Grundlagen «) beginnt h­
salm mit einer recht knappen Biographie 
Neu man ns (S. I-3 ).1 Der im Jahre 1900 in 

: Sl ch~ V .\ tlne Reihe VOll A rbe lf e n Alfons Sollnen und 
Wolfg:ang Lu th:ard~. "her auch dcn $:Jmmelband von J O;J~ 
c-h lln Perds (Hg), Recht, Dcmukr:at u! und KJpuJhsmus: 
A klu.,ll tat und Probleme dcrl'IMne Fr:1TlZ. l cUlTlanns, 
Bad(!n·lh dtn 1,8 .; . 

J Neben den von FIHhn t;t rUI1ntt ll Qud lcn ($" I::n. J) 
:;olhc erg.m .. ,cnd der .IC."lIglC! u.:h mit Seiner Arbel: cnch~c' 

nen r: Aufsoc t7 'mn JOl ch lOl Ruckn l. j-:rlJlJ'. Lt'OpotJ Neu· 
tnlnn ( 19OC>-19 H ) - CHI Junsl mit PnnZJpl(n~ In : Du 
Emnuß dcuuchtr EI'TlIgn ntt n :a uf ,he R~chlStn t wlCk lung 
111 den USA und 10 Dc:uts.:h land VonUige uud Re t"nte 
d" Bonner S)'mpos lons Im September 199', Tubln l;cn 
1'7}. S .U7- ot7,. , crwJ.hnt wc-rden. Jer vor :allem 3U h 
rt..-:hu th o rc:tls h .lusgesprochrn IOU"f~m 1St 
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Kartowirz in eine jüdische Handwerker- und 

Kletnhändlerfamilie geborene Neumann 

schloß seinjurastudium 1921 in Frankfurt am 

Main ab, promovierte dort später m_it einer 

rechtstheoretischen Arbeit unter dem Titel 
})Rechtsphilosophische Einleitung zu einer 

Abhandlung uber das Verhältnis von Staat 
und Strafe., bei Max ErnSt Mayer und eröff­

nete nach seinem Assessorexamen im Jahre 

1927 zusammen m_it seinem Freund Ernst 
Fraenkel eine arbeitsrechtlich ausgerichtete 

Anwaltspraxis in Berlin. Bereits seit 1919 

SPD-Mitglied, avancierte er 1932 zum Syndi­

kus des Paneivorstandes. 1933 emigrierte cr 
mit sein..:r Familie nach England und absol­

vierte an der London School of Economics, 

betreut von dem Sozialisten Harold Laski., 

ein Promotionsstudium. Im Jahre 1937 sie­
delte er im Zusammenhang mit einer Anstel­

lung beim rmigril:rten Frankfurter Institut 

für Sozialforschung in die USA über, bevor er 

1942 nach Erscheinen des »Behemoth«, sei­
ner viel beachteten Studie übt'[ den NS~Staat, 

in die Dienste des Office of Stratq~ic Services 

wechselte, wo er mit OrtO Kirchheimer und 
Herbert Marcuse im Auftrag der amerikani­

schen Regierung das NS-System analysierte. 

Nach dem Kricg gelang es ihm schließlich, 
eine Professur an der Columbia University in 

New York zu erhalten. 
Während der \'(/eimarer Zeit, die für ihn vor 

allem in praktischer jllristischer und politi­

scher Betätigung bestand, zählte Neumann 
wie die Mehrheit in seiner Partei zu den 

»staatsbejahenden Sozialdemokraten«, für 

die die Weimarer Verfassung einen veneidi­

genswerten Ausgangspunkt zur sozialen Ge­

Staltung der Gesellschaft bot (5. 11). Wer wie 
Neumann bis in die Endphase der Republik 

sein Vertrauen in die Kraft dcs Gt.'setzgebers 
zu reformistischer Gestaltung setzte (S. 16») 
mußte die Usurpierung, des richterlichen Prü­

fungsrechts durch das Reichsgericht als reak­

tionären Akt ansehen (S. u). Wie viele So­
zialdemokraten habe Neumann - so Fisahn -

erst nach Untergang der Republik real.isien, 

wie naiv sein legalistisches Vertrauen in den 
demokratischen Verbssungsstaat gewesen sei. 

Die Denaturierung des liberalen Rechtsstaats 
dureh die Massendemokratie und durch den 

Monopolkapitalismus harte für Neumann 

eine Wandlung des Gesetzesbegriffes mit sich 
gebracht. Neben dem individuellen Gesetz 

waren die Generalklauseln auf dem Vor­
marsch. mit denen es Btirokratic und Richter­

schaft möglich wurde, den Machtgewinn der 

Arbeiterbewegung im Parlament auszuhebeln 

(5. 18). In seiner Londoner Dissertation über 

~)The G overnance of the Rule of Law«~ arbei­

tet N eumann die Bedeutung und die Trans­

formation genereJlcr Gesetze im kapitalisti­
schen GeselzeSStaat heraus. Fisahn weist 

dabei vOr allem auf die Einflusse der Rechrs­

theorie Ma.x Webers hin, de ~sen Gedanke VOn 

der »Entzauberung des Rechts« in einer auf­

geklärten, nachmetaphysischen Gesellschaft 
von Neumann aber positiv gewendet worden 

sei. Die (nur) formale Rationalität des Geset­

zes wird bei Neumann zu einem zentralen 

Punkt sei.ner Theorie, in der er auf das frci­
heitssichernde Element dieses Prinzips hin­

weist (5.37 f.)_ Entscheidender Nachteil die­
ses ersten Kapi[els dürftc das Nichteingehen 

des AutOrs auf die jurisrische Dissertation 

Neumanns aus dem Jahre 1923 sein. s Rückert 

hat diese in seinem erst 1993 veröffentlichten 

Symposionsbeitrag von 1991 eingehend dis­
kutiert und dabei einige rechtstheoretische 

Grundzüge herausgearbeitet) die er für das 

weitere Wirken Neumanns als paradigma­
tisch betrachtet. Sie führen ihn zu einer Neu­

mann-Interpretation, die sich zum Teil deut­

Jjch von der bisherigen, vorwiegend von 

einem antirevisionislischen Horizont erfolg­
ten Lesart unterscheidec.'" Auch wen.n man 

sicherlich fragen muß, ob es gerechtfertigt ist, 

die Interpretation des Neumannsehen Werkes 
- wie Rückert dies im großen und ganzen tUt 

- entscheidend auf diese erste Arbeit zu srüt-

zen, sind die von ihm herausgearbeiteten 

Grundlinien doch so aufschlußreich, daß man 
ihm Recht geben muß in der Einschatzung, 

daß man bei der Einordnung von Neumanns 

Werk an dessen erSter DoktOrarbeit kaum 

vorbeikommt. Fisahn hat aber nicht nur die­

ses Werk, sondern auch Neumanns a.rbeits­
und winschaftsrechtliche Schriften der Wei­

marer Zeit - offenbar in dem Glauben, daß sie 
rechtstheoretisch nicht viel hergäben - weit­

gehend unbeachtet gelassen. Für Rücken da­

gegen läßt sich gerade aus diesen Arbeiten 

viel für Neumanns rechtstheoretische Kon­
zeption gewinnen. 

In seinem 2. Kapitel (»Entzauberung des 

.1 Dt. O ,e H er rschaft J e5 ~l.ZA:~. El n~ U ntersuchung 
zum V('rhlhnl ~ von poutl .5.;:h~ ThcoTle und Rechtssystem 
In Jl!r Kc'JnkuTTl!m:!;t"Srl lsc;h:a ft (ubc rsC'tzl und mit (lnem 

N iM=.h'lofOrl von Al fOlH Solillt r), Fr ... nkfurt lm MaIß 
19$0. 
O [{cnb:ar · ... ·3rdi~ I'l1d H (lh rH: w~r t~C'.$ e r h a,h ~ i c h, Wlt ~ I (h 

;JUS ~lIlcr BC'me rku ng RuC'kC' rls (FfL}), S.~5P F"n . 6.1. 

schli eßen Wh. 
6 Rucken {r p. ! 1. \. " s. 4-46 rr 

535 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-4-534 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 08:20:22. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1996-4-534


5J6 Rechts und Verfall des Rechtsstaats«) legt Fi­

sahn den Schwerpunkt auf l'\t:umanns Dis­
kussion der formaJen Rcchtsrationa1jtät. Die 
zemrale These Neumanns besagt dabei, daß 
die Allgemeinheit des Ge~etzes ein ethisches 
Minimum garanücre. Fjsahn glaubt jedoch 
bereits in diesem Zusammenhang erkennen 

zu können, daß Neulllann bei der Legitimi­
tätsfrage das Problem der individuellen Frei­

heitsrechte vernachlä:;:sigt, in dem (marxisti­

schen) Glauben, daß nach Beseitigung der 

antagonistischen Klassengcgcnsäuc eine ho­
mogene Gesellschaft zum Vorschein komme, 

in der das Problem nicht existiere (5. 4' f.). 

Für Neumann hat das allgemeine Gesetz 
grundsätzlich die Funktion, erStens Gleich­
heit zu gewährleisten. zweüens die Herr­
schaft von Menschen über Menschen zu 
verschleiern und drittens den kapitalistischen 
Austauschprozeß kalkulierbarer zu machen 
(5.5) f.). Dem »enthusiastischen. Versuch 

Neu.manns, ROllsseau marxistisch z.u wenden 
und zur Grund.lage der eigenen Theorie zu 
machen, bringt Fisahn Einwendungen entge­
gen. Neumann sehe bei Rousseau den Wider­
spruch zw-isehen staatlicher Souveränität und 
Freiheit dadurch gelöst, daß die negative 

Freiheit vom Staat in eine positive Freiheit I.m 

Staat gewendet werde (5. 57). Der Bürger 
gebe seine Naturrechte an den Staat ab im 
Austausch für genuine Demokratie und öko­
nomische und soziale Gleiehhett. Die Homo­
genität der Geselbchaftsstruktur mache Neu­
mann dabei aber ausschließlich an der Eigen­
tumsveneilung fest, während andere Kon­
f1ikt/agen (z. B. das Verhältnis der Geschlech­

ter) unberücksichtigt blieben, womit er eine 
Rechtfertigung für den Staatsabsolutismus 

finde (5 ' 58 i.) . Wichtig für Neumanns 
Rechrstbeorie ist, daß er GeneralklauseJn 
nicht unter den Begriff des allgemeinen Ge­

setzes subsumiert, denn diese haben keinen 
eindeutigen Inhalt, sondern nur den Zweck, 
individueUe Maßnahmen zu verschleiern. 
Unter der Herrschaft des aJlgcmeinen Geset­
zes dürfe der Richter nicht selbständig schöp­

ferisch tätig werden (5.6) 1.). Die Komplexi­

tät des 1vtonopolkapitalismus bewirkt für 
Neuma.nn indes gerade eine immer st.Jrkere 
Delegation von Macht an eine konservativ­
reaktionäre Bürokratie/Richterschah. Die 
Defonnalisierung des Rechts nützt damit den 
gesellschaftlich mächtigen Gruppen 

(5'79)· 
Das ). Kapitel widmet Fisahn N eumanns 

Hauptwerk, dem 1942 zuerst in den USA 

veröffentlichren »Behemmh«J In dieses Ka­
pitel, in dem im wesentlichen die Gedanken­
gänge Neumanns wiedergegeben werden, 
hätte man das anschließende gc.'iond\"rte 
4. Kapitel über die F.l!ichismusimcrpre(ation 
am Institut für SoziaJforschung auch integrie­
ren könne.n, was die Darstellung insgesamt 
sicherlich belebt härte. Neumann wider~ 

spricht bei seiner Analyse des nationalsoziali 4 

stischen St aates sowohl Friedrich Pollock und 

Max Horkheimer, seinen Kollegen am Insti­
tut. , wie den Thesen, die sein früherer Sozius 
Ernst f'raenkcl in sei nem cin Jahr zuvor er­
schjenenen Buch )t Tbe Dual State«8 venret\,'n 
hatte. Während vor allem PoUock und Hork­

heim er die Ansicht vcrtraten, der Nationalso­
zialismus sci eine Ar[ von Staatskapitalismus. 
der - wie auch die Sowjetwirrschafr - in einer 
höheren Entwicklungsstufe an die Stelle des 
Priv;nkapitalismus getreten sei, betont Neu­
mann die Kontinuität der Monopolwinsehafr 
und widerspricht damit auch Pollocks These, 
daß im NS-Staat ein Primat des Politischen 
existiere (5.141-144). Anders als Fraenkel, 
der zw ischen einem Maßnahmestaat und ei­
nem Geselzcsstaat unterschieden hatte und 
das Politische als da> entscheidende Abgren­
zungskriterium angesehen hatte, nach dem 
sich entScheide, ob ein Bereich der einen oder 
anderen Herrschaftssphäre. d. h. Willkür 
oder Rechtsstaat, unterfalle (S. I) 5), ist für 

Nellmann der NS-Staat ein Un-St.at. Weder 
gebe es ein Primat des Politischen, noch be­
stehe eine Herrschaft des Monopolkapitals 
(5.94). Er macht vier Herrschaftsgruppen 
aus: NS-Führung, Wehrmacht, Industrie und 
Bürokrarje (deren Maeh[Vcrlus[ er in der 
2. AuOage von 1944 feststellt) (5. 104 f. ). Für 
Neumann erfüllt der NS-Staat mangels einer 
zentra.1en Entseheidungsgewalt nicht einmal 
die Minimalbedingungen der Staarlichkeit. 

Politische Entscheidungen beruhten lediglich 
auf dem informellen Komprorniß der vier 
henschenden Gruppen (5.1 J2 1.). Die Ab­
grenzung zur Doppelstaa[stheori~ Fraenkels 
gelingt Neumann dabei zum Teil aber nur, 
weil er ,;. technische o- Regeln kurzerhand aus 
dem Rechtsbegriff ausnimmt. da diese r das 
Element vernünftigen ''Viliens enthlltcn 
mus"e, was von Fisahn a.ls Schwäche seiner 
Argum entation offengelegt wird (5.1)8). 

7 Umcrut~1 der dt. U bornnzuns,: Struktu r und Pr'.lIxis des 
Nl.uonl.lwl.I~]l5mu.l 19H- t9H. f n nkfun :un ",bin 1977 
(SCI' 19';! ~b rlsd ll'r Tmhcnbuch}. 
De. Ubcrscn.ung: Ocr Oo ppdsu;l.I, Frlnkfun :Im MaJn 
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Vielleicht ist Neumann hierbei seiner eigenen 

Tendenz zum Opfer gefaJlen, eine »innere 
Logik« durch das Medium der Fakten zu fin­

den, ),Sinn in Tmsachen hineinzulesen, Prin­

zipien zu offenbaren( (Rückert), statt sich auf 
die induktive Methode zu beschränken. Mehr 

oder minder holistischen Deutungsversuchen 

des NS-Systems, wie Neumann und Fraenkel 

sie versuchten, dürfte es ohnehin nur zum 

Teil gelingen, die Systemstrukrur wider­
spruch~frei zu erfassen, wenn bei der Analyse 

des Systems vornehmlich nach einem alles er­
Idä_renden Sinn hinter den Fakten Au.sschau 

geh:dten wird. VieLleicht hat Neumann dieser 

Ansau auch eine realistischere Einschätzung 

über den in die Judenvernichrung führenden 
Antisemitismus des Regimes zun~c h s t ver­
Stellt (5. Tll), wobei Fisahn diese Fehlein­

schätzung auch in Neumanns Fixienheit auf 

die Arbeiterklasse als handelndes Subjekt be­
gründel sieht, wenngleich eine Stärke seiner 

Analyse doch darin bestehe, den N5-5taat 

nicht nur ökonomistisch gesehen, sondern 
seinen Charakter als Unrechts-Staat offen ge­

legt zu haben (5.165)' 
Im 5. Kapitel behandelt Fisahn Neumanns 
Nachkriegsschriften und fragt nach der Ak­

ll1.1lität seiner kritischen Theorie des Rechts. 

fisahn erwähnt dabei kurz. die beiden ver­
schiedenen Interpretationen, die Neumanns 
Nachkriegswerk gegeben wurden. Manche, 

z.B. Lcigland9, sähen dabei Neumann nicht 

mehr als Marxisten, sondern als jemanden, 

der dem politischen Liberali~mus verpflichtet 
sei. Fisahn erachtet diese Position als wenig 

überzeugend und schließt sich eher der Mei­
nung Söllners an, der auch nach dem Krieg 

bei Neumann »unmißverstandliehe DenkJi­
guren aus der Marxistischen Politökonomie« 

erkennt (5. 166 f.). Die Frage, ob und in wel­

cher Weise Neum ann Marxist war, hätte viel­

leicht an dieser Stelle eine eingehendere Erör­
terung verdient gehabt, zumaJ Rückert etwa 

selbst Neumanns Einordnung als Marxist für 
die Zeit vor dem Krieg in Zweifel zieht, in­

dem er darauf hinweist, daß Neumann in 

seiner juristischen Dissertation der marxisti­
schen Methode als »Metaphysik<. eine Absage 
erteilt und ihr nur für die geseUsehaftLich­

ökonomische Analyse einen bestimmten 

praktischen Wert zugeschrieben hatte. Rück­
en sieht ihn daher nicht aLs Marxisten, son-

9 To ry t.eigl:lnd, M:Hxi ~m, bw :md Soclal Ol .:m gt : ThC' Po· 
bCleal E~l ll <':::l.( lun t) f f;n u_'I. Nc ulJ1;\ J\n , DIS"S, Colu_mblJ Unl­
\'crsu)' , [980. 

dern als »kritischen Relativisleo(' an. IO Wie 

bereits angedeutet, ist es aber kaum gerecht­
fertigt, aus dieser frühen Arbeit Neumanns 

dessen gesamte, ion spatcrcil Werken zutage 

tretende Konzeption umzumterpreueren. 

Darüber hinaus bleibt die Einordnung als 

Marxist eine recht inhalt.~dose Aussage, so­
lange man nicht die Kriterien benennt, die 

man für eine solche Charakterisicrung heran­

zieht. Sieht man den Schwerpunkt eines mar­
xistischen Verstandnisses in erster Linie im 

sozio-ökonomischen Bereich und nicht im 

philosophischen angelegt, so läßt sich eine 

Einordnung Neumanns als Marxist anhand 

seiner Vorkriegsarbeiten, vor allem des »Be­
hemoth(, wohl unschwer vornehmen. Die 

Adapt.ion starkerer liberaler Elemente in 

Neumanns Theorie nach dem Krieg rechtfer­
tigt noch nicht den Schluß, er habe seine 

marx.istische Grundüberzeugung aufgegeben. 
Sie zeugl vielmehr von dem Bemühen, im 

Denken nicht stehen zubleiben und neue Er­
kenntnisse in seine Theorie einzubauen_ Viel­

leicht wird man daher die stärkere Wendung 
zu liberalen Prinzipien cher als ein Zeichen 

dafür wenen dürfen, daß Neumann nach dem 

Krieg mehr dem entsprach, was - wenn auch 

unscharf - mit l>demokratischem Sozialis­
mus({ bezeichnet werden kann. 

Als zentrales Anliegen Neumanns nach 1945 
erkennt hsahn dessen Einsatz für politische 

Freiheit (5.167). Ihm schwebte ein Dritter 
Weg zwischen Demokratie und Sozialismus 

vor, nachdem er die Utopie einer klassenlo­

sen Gesellschaft aufgegeben hatte und identi­

täfe Demo kratie nach der Erfahrung des 
Nationalsozialismus als Illusion ansah, da 

Homogenität weitgehend auf Terror beruhe 

(5.174)' Wenn Neumann wie liberale Theore­
tiker dem allgemeinen Gesetz eine freiheitssi­

chernde Funktion einräumte, so ist dieses für 
ihn doch nur das »)juristische( Element der 

Freiheit. Das Problem des allgemeinen Geset­

zes bestehe darin, daß es zur Unterdrückung 
mißbraucht werden könne und über seine 

Formalität hinaus inhaltslos sei. Außerdem 

werde die Allgemeinheit des Gesetzes durch 
Vorbehaltsklauseln durchbrochen, die den 

Vorrang politischer Macht über die Rechte 
des Individuums sicherten. Das zweite, »ko­

gnitive« Element der Freiheit liege daTin, daß 
in der jeweiligen sozialen Situation auf vor­

handene Potentiale menschlicher Daseinsver­

wirklichung hingewiesen werde. Das dritte, 

10 Ru\:;kcrt (fll. }), 5. " 501- -156, 458. 
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für Neumann wichtigste ist das demokrati­

sche Element der Freiheit. Dieses ist ein akri­

v.istisches, indem es den Menschen die ?\.1ög­
lichkeit gibt, durch die Teilnahme an der 

Politik ihre Freiheit selbst zu realisieren 

(S. 179 f.). Einen neuen Ansatz sieht Fisahn in 

Neumanns leider nicht mehr Zu Ende konzi­

piertem BegTiff der politischen Entfremdung1 

WOZu insbesondere der Einsatz der Angst als 

Mittel zur Loyalitätsgewinnung zählt 

(5. 182 f.). Als wesentliches Merkmal von 

Neumanns kritischer Theorie des Rechts er­

achtet der Autor) daß sie. den Blickwinkel 

über das Recht hinaus auf die tatsächlichen 

Möglichkeiten .selbsrbestimmter Gestaltun g 

erweitert. Gleichzeitig macht er aber bei 

Neumann eine resignative Tendenz aus. Sein 

Denken kreise zu sehr um die Möglichkeit 

des Rückfalls in die Barbarei und nähere sich 

am Ende der kulrurpessimistischen Sicht Max 

Webers (5. 18). 

Was bleibt von Neumanns theoretischem An­

satz? Nicht genügend beachtet sieht Fisahn 

Neumanns Analyse des N5-HerrschaflSsy­

sterns) weil man ausgehend von seiner Quali­

fizierung des NS-St,aats als UnrechtS-Staat 

nach dem Krieg eigentlich einen Kontinu­

irätsbruch hätte verlangen und jeden Rechts­

akt getrennt hätt.e überprüfen müsscn. Statt­

dessen habe man die schwächere Unrechrs­

These Radbruchs bevor<ugt (5. 186). Fisahn 

stimmt der Bemerkung Söllners zu, daß man 

von Neumann lernen könne, daß eine kriti­

sche Theorie des Rechts drei Ebenen zu un­

terscheiden habe: die Rechtsideen, die 

Rechrsrneorie und -praxis sowie den ökono­

misch-sozialen Aspekt (5.187). Er wendet 

sich aber dagegen, Neumanns Sorge um den 

Verfall materialer Rechtsrationalität wie 

Wolfgang Abendroth und lngeborg Maus in 

eine Verfallstheorie des Rechtsstaats insge­

samt umzudeuten. Zutage tretende Ein­

bruchsteLlen in die RechtSrationalit-ät ließen 

nicht bereits den Schluß auf eine Auflösung 

des RechtsstaatS zu (5. 191 i.). Die Aktualität 

Neumanns liegt nach Fisahn nur zum Teil in 

seinen Warnungen vor dem Rechtssraat.sab­

bau, sondern vor allem in dem positiven Ele­

ment kritischer Rechtsberrachtung, das die 

Elemente struktureller Herrschaft auch im 
Verfassungssraat auizeige (5.193). Fisahns 

Aussage, daß - im Sinne Neumanns - Rechts­

theorie auch heute nicht denkbar sei ohne 

BeLug auf die N5-Herrschafr und die Frage 

nach der Leg-irimität staatlicher Ordnungen, 

ist 1 wenn man über den Tellerrand deutscher 

Rechtstheorie hinausschaut, sicherlich nicht 

so unumstritten, wie es scheinen mag.: L Für 

eine kritische Theorie des Rechts lieg[ Neu­

manns Relevanz nach hsahn letztlich darin, 

daß die Betrachtung der formalen Rationali­

tät des Rechts, die die negativ-juristiscbe 

Freiheit betreffe) darüber hinaus »die unein­

gelöste UtOpie positiver Freiheit und Gleich­

he.it im Bewußtsein hält« (S. 21 r). Wenn Fi­

sahn davon spricht, daß die WidersprüchLich­

keit des formal-rationalen Rechts und die 

Erkenntnis dieser Widerspnichlichkcit die 

Voraussetzung ihrer praktischen Überwin­

dung schafie (5.210), so bißt diese Formulie­

rung die eigenrlieh interessante Frage, ob dies 

ein Ansporn zu reformistischer Gestaltung ist 

oder eher zu einer Art »juristischer Verede­

lungstheorie« führt, indes unbeant v:.'o rrer. 

Schmiu - Neumannl Kzrchhetmer: Dze Ge­
wmnung ewer krz.uschen Theorte des Rechls­
staats zn der Ausemandersel:umg mu 
autoritärer Llberalismuskrttik 

Eine elwas andersarrige Zielrichrung als Fi·· 

sahn verfolgt \ViJJiam Scheuerman mjr seiner 

gut und verständILcb geschriebenen und äu­

ßerst anregenden Untersuchung über F r,1nz 

Neumann und Otto Kirehheimer. Zum einen 

geht cs ihm darum zu zeigen, daß formalisier­

tes Recht auch heure im kapita.1istischen 

Wohlfahrtsstaat noch eine wichtige, vor­

wärtsweisende Rolle spielen kann (5. J). Als 

Grundlage dazu dienen ihm die Theorien die­

ser beiden Juristen, deren weitgehende Ver­

nachlässigung für ihn eine ~)verpaßte Chance« 

der Frankfurter Schule darstellt, weil ihre 

Konzeptionen in gewisser Weise der pessimi­

stischen Sichtweise \veit prominenterer Re­

präsentanten wie Horkheimer, Adorno und 

Pollock überlegen seien. Zum anderen ver­

sucht Scheuerman ausgehend von den Ansät­

z.en Neumanns und Kirchheimers einen er­

folgversprechenden Weg auizuzeigen, der 

wieder aktualisienen Polemik Carl Schmitts 

gegen den Rechts,5LLlt Paroli zu bieten, wobei 

er sich nicht nur gegen die konservallve 
Schmitt-Rezeption in den USA wendet, son­

dern v. a. gegen Versuche, 5chmitt als Vorbild 

1 L SLehe r(w~ RLcbrd A. Posnc:r. l.,1w·s Re.HOIl (lktpre­
chl.lng <I« cng l l ~cht ll Ubersen.v ng VOn H3bcnnu' .Flk­
tnitat und Gd lun,_), ThC' Nt·w Repubb<=. 6 Ml i 1996, 
5.. :6-10. der l :H t1.tl C' r pnt;m:ULSC'hC'n Sll:hl I~nll' bc­
haup!C't , d~ ß, Jedenfall s wmn d;<:- Legu,ml toll l dcr Rcchts· 
o rd nun g nll::h: t rundJ;:l~Lhc h In Zwclf<:1 gezogen werde, 
a mußlg l ei, tHU: Be-grund u n ~ fur dlC!$c LcgHLmlt.ll z u 
fllld~n (5. j O) . 
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für die Linke hinzustellen, cin Unterfangen) 

das er besonders bei den Redakteuren des in 

New York erscheinenden I)Quanerly Journal 

for Critical Thoughr\( Telos angelegt sieht 

(5.7 f.). 
So nennt der Autor sein erstes Hauptkapitcl 

denn auch plakativ »Ca rl Schmiu Mcets Kar! 

Marx « und erklärt, daß man die kritische 

Theorie Neumanns und Kirchheimers benö­

tige, um Ja.< .Schreckgespensr e arl 5chmitts 

aus dem Blickfeld polirischer Erfahrung zu 

vertreiben« (S . 14). Wer aber nach dieser 

Kampfansage erwartet·, daß Scheuerman, der 

mit seinem Buch auch einen Beitrag zu der 

von Ellen Kennedyll angcscoßenen Debatte 

über das Verhältnis von Schm.itc und Frank­

funer Schule leisten will (Anm. 2, S. '\0), zu 

einer billjgen Verteidigung Kjrchheimers und 

Neumanns gegen den Vorwurf einer Näbe 

z.um Gedankengut Schmins ansetzt, Wird 

glückljcherweise enniuscht. Staudessen legt 

er die anfänglichen Affinitaten zwischen dem 

amoritaren Schmitt und den Sozialisten 

Kirchheimer und Neumann deutlich offen. 

Bei KirchheimerJ~ wird für ihn die Rezeption 

Schl1lius besonders deutlich in dessen juristi­

scher Doktorarbeit von 1928 (»Zur Staats­

theorie des Sozialismus und Bolschewis­

mus,(14), in der er den Leninismus für sein~n 

allumfassenden Kampf und seine Freund­

Feind-Unterscheidung lobt, Weimar vorhält, 

keine Homogenität als Voraussetzung von 

Souveranität erreicht zu haben , und der 

Linken anrät, sie solle ihren Verfassungs­

fetisc hismus aufgeben (5.24-27). Scheuerman 

stellt fest, daß Schmim politische ll1eorie 

offenbar für junge Jakobiner wie Kirch­

heimer die perfekt<: Ergänzung zur Marx· 

sehen Kapitalismuskritik gewesen sei. Er hält 

Kirchheimer und heutigen Aucoren. die sich 

für den angeblichen Realismus Schmitls 

begei tC'rten, ('ntgegen, die von Schmitt ange­

fühnen Defekte des Rechtsstaats als norma­

tiven Ausgangspunkt 2.U betrachten, ansratt 

sie- als Ansporn zur Veränderung aufzufassen 

(5.27 L). 

I.t. earl Sc.h.nlll und die f:rank (urt~r Schule: D<.:UI ~r.:h( I.lbe­
nlumusknl1k Im l.o. J Ol hrhu ndcn. m. Go:sduchu: und 
Gesdlsch;aft 1986. S. )'0-.419 

') Zu r Blov.a.pluc K,rchhcHncN .ehe "t . B JOPChlnl Perc is. 
0110 Klrm hellncr (1901- 196S) Demokru Lscher M:l f ÄISt 

und V~fh.uungslheortuker , In: Sm:ub:uC" JurJSlen , ß~­
den-Baden 1981. S.401- 4 ''' ' 

14 Auszuga_ClIt "'o'1 C'den.bgedruc.J« unll.'r dc:m Tuel .Zur 
SU.lldehn! dd SO:lI:l l1 smw: unJ Bol"h~·ltmUI •• tn : 

OHD KIIc.hhe,mcr, Von drrr Wettn"rer Republ ik 'LUllI Fa ­
schi smu s: 0 1(' Auno~ung der dernoktll tlsc1u:n R. e~h u­
ordnung, Fr:mkrurt lm Ml ln 19 I (oo llion .Iuhrb.mp ), 
S. Jl~11 

Anders als den jungen MarxisH.'1l Kirchhei­

mer sieht Scheuerman Fran z Neumann in der 

Weimarer Zeit als cinen eher typischen So­

zialdemokraten, dessen atlf Ausgleich be­

dachte Position eigentlich mit Schmitts Ideen 

kaum vereinbar war (5.39). Wie Heller, mit 

dem ihn viele Gemeinsamkeitcn verbanden, 

ging Neumann von der relativen Autonomie 

des Rechts aus und sah den Rechtsstaat als 

etwas Verceidigcnswerres an (S. 45). Von dem 

Austro -Marx.isten Renner habe Neumano 

ilbernommen, daß jede RecbtSnorm eine in ­

haltliche Wandlung erfahren kanne, ohne daß 

ihr Text geänderr werde, und daß eine kriti­

sche Theorie zu erforschen habe, wie solche 

Diskrepanzen zwischen rechtlicher und so­

zialer Wirklichkeir emstünden (S. 46). ~ell 

mann sah nach Scheuerman in der Weimarer 

Verfassung den sozialen Rechtsstaat angelegt 

und wollte die Verfassung 3ls Mittel im politi­

schen Kampf nutzen (5.49 f.). Allerdings 
wurde für ihn staat1iches Handeln zur Ver 

wirklichung des sozialen Rechtss taat.$ da­

durch durchkreuzt, daß der Verwaltung über 

vage formulierte Gcsc.tze zuviel Freiheit zu 

unkalkulierbarer, willkürlicher Entscheidung 

gelassen wurde (5.14). Kritik an Neumann 

leitet Scheucrfn,ln aus dessen ambivalenter 

Einstellung zu den Grundrechten her. Neu­

mann habe zu ihnen ein recht instrumentelles 

Verhäh.nis. Sie seien ihm zwar wichtig im 

Kampf um soziale Homogenität. Danach - in 

der homogenen sozialistischen Gesellschaft­

hätten sie ihre Funktion jedoch erfüllt (5. 57). 

Soziale Gleichheit sei bei ihm höher angesie­

delr als politische Freiheit (5. \8 f.). ErSt nach 

seiner Emigration habe er erkannt, daß Win­

sch:tfrsdemokratie ohne politis~hc Demo­

kratie nicht möglich sei (S. 62). Zuvor habe er 

aus einer marxistischen GrundeinsteIlung 

heraus Schmitt~ These von der Unvereinbar­

keit von Liberalismus und Demokratie geteilt 

(S·5\f.)· 
Scheuerman muß sich allerdings teilweise fra­

gen lassen, ob er die marxislische Motivation 

bei Neumann in der Weimarer Republ.ik nicht 

etwas überschätze. Selbst wenn man bei Neu­

mann eine Vernachlässigung liberaler Frei­

heitsrechte aufgrund einer Illusion der Er­

reichbarkeit einer klassen losen Gescl.lschaft 

zu erkennen vermag. wird man zudem woh.l 

kaum sagen können, daß dies auf eine Rezep­

tion Schmittschen Antiliberalismus' beruht. 

Die Gegenüberstellung von Liberalismus und 

Demokratie war keine originär Schminsche 

Idee, sondern in der deutschen Staatslehre der 

539 
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damaligen Zeir weir verbreitet. Auch ein libe­

raler Demokrar wie Richard Thoma ging bei­

spielsweise von einer Dualität zwischen libe­

ralem und egalitärem Demokratiebegriff 

aus. 15 Ebensowenig sollte Neumanns Ver­

rrauen in eine starke Zentralmacht, die mögli­

che politische Antagonismen bändigcn 

könne, - wie Scheuerman es tut - als demo­

kratische Form der Freund-h:ind-Bcstim­

mung mißverstanden werden (5.42). Viel­

mehr drückt sich darin wohl eher die dem 

anglo-amerikanischen Denken eher fremde 

Hegeische bzw. Rousseausche Sichtweise ei­

nes die gesellschaftlichen Einzelimeressen 

übersteigenden Gesamtintere!>'ses aus. Von 

einer Affinität zwischen Neumann und 

Schmitt in Weimar zu sprechen, durfte daher 

weit weniger gerechtfertigt sein, als der Autor 

annImmt. 

Im zweiten Hauptkapitel (»Legality and Le­

gitimacy«) versucht Scheuerman vor allem, 

einen Wandel in den Positionen der beiden 

Emigranten nach der Machtergreifung aufzu­

zeigen. Besonders deutlich sei dieser bei OrtO 

Kirchheimer, der sich von 1930 an von einem 

der eifrigsten Schüler Schmitts zu einem sei­

ner harschesten Kritiker gewandelt habe 

(5.67), eine Sinnesänderung, die dem Autor 

von Ellen Kennedy bewußt herunterg(~.'ipielt 

zu werden scheint, um linke Gcsdlschaf:skri­

tiker mit Schmitt in einen Topf werfen zu 

können (Anm.2, S. Z62). Kirchheimer kriti­

siert jetzt das Streben nach Homogenität, 

verteidigt den Rechtsstaat und be[Qfl[ die Be­

dingtheit von Freiheit und Gleichhcit 

(5.68-84). Weimars Unrergang sieht er dabei 

vor allem verbunden mit dem Angriff auf das 

Parlament als oberstes Entscheidungsorgan 

(5.86) und dem Abbau dcr Leg.llität durch 

den Versuch, eine Superlegalität von ewiger 

Gültigkeil über dem Parlament zu etablieren 

(5. 90f.). Allerdings ist Kirchheimer nicht der 

Ansicht, daß der Rechtsstaat stCtS generelle 

Gesetze verlange. Die Legitimität der Ge­

setze sei nicht in ihrer semantischen Struktllf 

begründer, sondern in der gencrellen Panizi­

pation an ihrer Erzeugung (5.94, r 68). 

Für Neumann steht nach Scheuermans Dar­

stellung nach 1933 das Insistieren auf Rechts­

sra.Hlichkeit, vor allem auf die Formalitat des 

G esetzes, im Vordergrund. Dabei will er 

R echtsstaat und soziale Demokratie mitein­

ander verbinden, denn es bestehc nicht eine 

1 S Ocr S('gnf{ dc: r modern en Demokratie: 111 l~ l!u::m Vc:rh.,] t­
fl tl' zum SIJ;Julx:b rl (r, In [nnr"Tu nS*G:1 Ot: {Il r M;lX w~ ­
ber. 19lJ,Bd 1I,~·}r6 .. . 

entscheidende Verbindung des formellen Ge­

setzes zum Kapitalismus, sondern zur sozia­

len Demokratie (5. rOI). Nach Neumann 

müsse man bestrebt sein, vage Normen zu eli­

minieren, die willkürliches staarliches Han­

deln ermoglichtcn. Der Gegcnsatz zwischen 

(willkürlicher) staatlicher Souveränität und 

Geserz stellt sich ihm als die Grundlage der 

bürgerlichen Ordnung dar (S. IO) f.). Dabei 

ist sich Neumann aber der Paradoxie bewußt, 

daß es notwendig ist, dem Parlament das 

Recht zum Erlaß individueller Gesetze zuzu­

gestehen, um auf dil',)~ \'<feise crst ein wirklich 

ethisches System zu erLelIgen, in dem das all­

gemeine GI..'!ii..'tz herr!icht (5. 1 10). Auch wenn 

Neumann auf die~e Weise den \'<feberschen 

Ansatz der Rtcht-!:iformalirät demokratisch 

foncntwickelr, sicht Schl..'uerman ihn den­

noch in ahnlicher Weise wie Weber die Be­

deutung des demokratischen Prozesses un­

terschatzen. Demokratischer Konsens sei im 

demokratischen Prozeß selbst veronet, nicht 

- wie Neumann in marxistisch-rousse;LUisu­

scher Sicht meine - in den Ergebnissen dieses 

Prozesses (S. II}-I t6). 

In seinem dritten Hauptkapitel ( .. Sovereignty 

and lts Discontents«) widmet sich der AutOr 

zum einen Neumanns "Behemothi"l.! den er 

dabei vornehmlich als bewußten »Ami­

Schmitt,( intc:rpretien (5. 116), und Kirchhei­

mers ebenfalls zum Teil aus der Analyse des 

NS-Staates gewonnem'J1 Erkenntni ssen über 

die Bedeutung des Rechtsstaats in der moder­

nen Gesellschaft. Das Interessante am ') l3ehe­

moth~ ist für Scheuerman nich( die im we­

sentlichen marxistische ErkJarung des NS­

Systems, sondern die in ihm auch deutlich 

werdende Vcrteidi gung des liberalen Rechts­

staats (5.124 f.). Neumann behaupte, daß es 

die Privilegierten seien, die den größten Vor­

teil aus der Dcformalisierung des Rechts zö­

gen. Irrationalität komme von oben und nicht 

von umen, womit Neumann nach Scheuer­

man Weber vom Kopf auf die Füße SIellI 

(5.127). Schl.:ucrman macht dabei eine An­

verwandtschaft aus zwist'hcn Schminschcm 

Dezisionismus und dem pL't'manenten Not­

stand, wie er fur das NS-S} stern kennzeich­

nend gewesen und vun Neumann aufgedeckt 

worden ,ci (5. t )2). 
Allerdin~s muß trotz aller rheoretischer und 

schließlich auch personlicher 'f
• Affinit;:i.r von 

Schmiu zu den Nationalsozialisten doch ein 

,6 S,<.>M CI"':!. t.hnrud H. \'(11e-g3lldt •• j <.>h b,n TI~rt1lk.: r. 

~H} (:r WU!l~'nsdllflICT \Jod lH"hu: ~II GddHIU _ - cm 
L~beruhdJ C;lrI S('kmltl,i:, ,no JuS , 9?t; . S n$-781 
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kleines f-"ragezeichen gesetzt werden, soweit 

Scheuerman und - in seiner Interpretation -

Neumann Schmins Dezisionismus quasi ::tls 

die n.Hionalsozialistische Staatstheorie iden ti­

fit.ieren, vor allem dann, wenn man wie Neu­

mann dem NS-Staat wegen mangelnder Zen­

tralgewah im Endeffekt die Souveränität und 

die Staatlichkeit abspricht (5. t}} L). Schmins 
Dezlsionismus fühn zwar 'Zur Entfremdung 

des Rechts von jeglicher Moral und letztlich 
zur Auflosung des Rechtsstaats . Dennoch ist 

seine allein an empirische Machlverhälcnissc 

anknüpfende Souveranitätsvorstellung doch 

deutlich von Hobbes ~eprägt und sieht Sou­
verJ:nität in einem einzigen Träger vereint. 

Die Neumannsche Betrachtung des NS-Sy­
srems als Un-Staat scheint damit kaum ver­

einbar. Ohnehin scheint sowohl Neumanns 

wie Schmitts eher klassische, Bodlnsche Vor­

stellung, daß Souveränität in einem ein z igen 

Träger konzentriert sein müsse, für die Ana­

lyse der komplexen staatlichen Gebilde des 
2o.Jahrhunderts wenig adäquat. Wenn Neu ­

mann etwa dem NS-Staat diL' St.utseigen­

schaft absprechen will, weil in ihm die politi­
sche Entscheidung nur durch den Kompro­

rniß von vier souveranen Gruppen zU'itande 

kommt:, so kann diesö - unabhängig von der 

Richtigkeit seiner Analyse - von ihm festge­

stellte Phänomen h~~Ulzu~:l:;e bei den meisten 

gewahemeilcnden StJJten angetroffen wer­

den. Wendet man Neumanns Definition kon­

sequent an, so dürftE: beispielsweise der US­

Staat mit seinem ständi~l..:n Komprorniß zwi­

schen Präsident und den beiden Häusern des 

Kongre.sses nur noch bedingt ;J.Is Staat be­

zeichnet werden. Wie wenig einleuchtend 

ein!.: solche Einordnung (:;[, durfte sow\lhl für 

die USA wie bereits für Nazi -O eutschbnd 

auf der Hand liegen. haben doch beide", fcr· 
tiggebracht. sehr crfolg-reich Krieg >-u führen, 
womit :;ie in einem zentralen Bereich bcwic­

:;en haben , daß sie zu koordiniertem und 

zielgerichtetem Staatlichen Handeln fähig wa­
ren/sind . Was mit Neumann deshalb allenfalls 
feStgestellt werden kann, ist, daß die Vorher­
sehbarkcit staatl ichen Hanclclns, wic sie für 

einen Rechtsstaat konstitutiv ist. im NS-Staar 

verlorengeg.m gen ist, nicht aber der Staat 
selbst. \'\IJ.S diese Rechtsstaarlichkcit <lrlgeht) 
liegt es nahe, Parallelen >.wischen NS-System 
und Schminscher Theorie zu ziehen, wenn ­

gleich auch hier eine voUige Deckungsgleich­
heil bezweifelt werden kann . So deulet sich 

selbSt bei Schmi!! während der Nazi -Zeit 

durch seine Besch:1ftigllng mit Hobbes!7 an, 

daß ihm die Willkür und Rechrsunsicherheit 
seines Leviathans wohl doch zu weit gehen. 

Aueh wenn es verfehlt ist, dieses Buch 

Schn~i[(s als Bruch mit dem Regime oder gar 

als Widerstandstat aufzubauschen, ist das 

Verhähnis zwischen Schmiu und Naüonalso­

zialismus doch etwas komplexer als von 

Scheuerman gesehen. ,8 

Was Scheuerman an Neumanns Verteidigung 

des formalen Rechts au:;setzt, is t dcs:;e n zu 

marxistische Sichtweise, die geprägt sei von 

einer vagen UtOpie eines homogenen soziali­

stischen Staates, in dem wieder klare formale 

Gesetze herr!j:chen könnten. Scheuerman häh 

dem entgegen. daß deformalisiertes Recht im 
(kapitalistischen) Sozialstaat nicht nOt wend i­

gerweise dem Monopolkapital in die Hande 

spielen müsse, wie Neummn dies annimmt 

(S. 142). Das Kernprobkm des Kapital ismus 
sei nicht die Auflösung der Rechtsformalität 

an sich. sondem die Behinderung gleicher 
und freier Beteiligung '" der Willensbildung 
(5.148). Gleichwohl sieht er Neumanns an 
Webersche VorStellungen .nknüpfende Ana­
lyse des NS-St.1:tteS dcrjcnip;cn seiner Kolle­

gen im Institllt für Sozialforschung (Pollock. 
Horkheimer) überlegen, die von der Fikt ion 
des Primates des Politischen ausgegangen 
seien und obendrein Roosevelts USA, Hitler­
DeutSchland und Stalins Sowjet:union dem 
gleichen Strukturtyp zugeord.net hätten 
(S. 1 ))). 

Wie in Neumann erblickt der Autor auch in 
Kirchhcimer einen Vert.re ter der kritischen 

Theorie. der über Horkheimers und Adorno, 
apok.,lyptischen Pess imismus und Marcuses 

elitär\: revolutionäre PoJirikvorstdlung hin­

aUS\\<t'lse und Ans~ltze fur eine ,)rejuvenated 

theory of critical pol.iti"" liefern könne 
(S. 163) . Auch Kirchheimer meinte, daß die 
Entwick lungsstufe der politischen Ökono­
mie und der Rcchtsfonn zusammenhingen. 

Di e :LU nehmende Anwendung von Ermes­

se ns vorschriften mund et für ihn in den alltag­

lichen Ausnahmezustand und ~chließlich in 

den Faschismus (S. (64). Während Scheuer­
m an N eu mann et\\'as zu sehr auf das Parla­

ment :1ls zentrale Ent:;cheidungsgewllt fixier-t 

sieht , wobei c.:r in Rousse'auscher M ;lI1ier Ubcr 

die Distinkrheit d er demokratischen Basis 

17 ,:tri Xhmm. D('f Levl~ llull ln der StulskhfC dC'$ Th \ •• 
m.1S Hobbc.s (19JS). KoLll I!:ISa 

.8 UngrRJou ;auch Scht!ucrm.lIu d\Jr..:hgr:h~dc CI('Idur::I­
.. ung d~'r 8c~nrfc .. 1~udm.flu.i.S ~ und .. N:mOß:t!so7.121u;. 
mu~ -
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542 hinwegsehe (5 . r80), glaubt er bei Kirch­
heimer, der ;c.ur Bekämpfung der Krise eben­
faUs die \Xfitderherstellung einer stabilen 
demokratischen Institution anstrebt, bereits 

ein größeres Gespür für die Potentiale und 
Gefahren staatucher Macht zu erkennen 
(S.18jf.). 
In seinem letz.tcn Hauptkapitel (.>Toward the 
Democratic Rule of LawOI) versucht Scheuer­
man schließlich aufzuzeigen, wie man die 
Ansätze Neumanns und Kirchheimcrs für 
eine zeitgemäße kritische Theorie des RechtS 
verwenden kann. Ihre Arbeiten in den 30er 

und 40er Jahren liefern ihm dabei eine wc­
sendich veneidigenswenere Rcchtssraatsyi­

sion als dies von den Konzeptionen der 

anderen Venrerer der Frankfurter Schule ge­
sagt werden könne, liHcn aber an einer noch 
unzureichenden demokratischen Theorie 
(5. 19'). Neumanns Nachkriegsarbeiten er­
achtet Scheuerman dabei vor allem auch als 
Gegenentwurf zu Schm.itt, was er auch mit 
einigen unveröffentlichten Manuskripten 
Neumanns belegt, in denen dieser u. a. dar­
legt, daß plebiszitare Diluatur im Sinne 
Schmins zu erbarmungslosem Totalitarismus 
zu führen tendiere und daß der Geist und das 
energetische Prinzip der Diktalur das der 

Angst sei (5. J9' mit Anm. J, 5.289). In sei­
nem Vortrag über )'Angst und PoJitik,, : ~ hebt 
Neumann hervor, daß Schmiets Freund­
Feind-Konzept der akkurate Ausdruck dafür 
sei, wie Angst von einem autOritären Regime 
mit einer Massenbasis mobilisiert werde. Für 
Neumann iH aber Furcht cin faschistisl.:hes 
Prinzip, während das der Demokratie Frei­
heit beißt (5.193 f.). Neumann verbindet 
seine Zurückweisung Schmittschen Dezisio­
nismus aber auch mit einer Ablehnung der 
Kelsenschen Position . Wie es falsch sei, Recht 
und Legilimität VOn Politik zu trennen. so sei 
es verhängnisvoll, bei der Rechrsbeluchtung 
das Element staatlichen Zwanges außer acht 
zu lassen. Ein unkritischer Glaube an die 
Rechtsstaatlichkejt reduziere poliljs(:he Frei­
heit auf ihre k1einste Komponente. Die politi­
sche Sphäre zwinge ständig dazu) neue und 
unvorhergesehene Herausforderungen anzu­
nehmen, während das Ref.:ht oft den prakti­
schen Notwendigkeiten hinterherhinke. 
Auch ein naives rc_sthalten am status quo 
könne die Demokratie geiährden (5. 196ff.). 
Neumann, der sich in vielem liberalen Thco-

19 ln: r- r.III1 't Nl!'ulII:tnn, \'(fm schaft. Sl.}JI, t)(omok r.u lt, 
f'rank(urt am M.un 1978. S"P.4- .if9 . 

rcrikern wie J efferson und MiJl annähere, 
sehe die Hauptaufgabe kritischer Rechtstheo­
rie darin, die Hindernisse für eine demokrati­
sche Willensbildung zu erkennen und Wege 
zu deren Beseiligung aufz.uzeigcn (5 . 199 ff.). 
Obwohl ,ich Neumann damil deutlich von 
Schmitr unterscht:ide, weil bei ihm die demo­
kratische Fntscheidung aus der Diskussion 
entspringe, wendet Scheuerman ein, daß seine 
Bevorzugung des voluntaüven Elemcmes der 
Freiheit gcgcnuber dem kognitiven nicht be­
rechtigt sei, weil man beide nicht voneinander 
[rennen könne (S. 201 H.). Zwar betone Neu­
mann zu Rc.cbl die Bedeutung des Ökonomi­
schen, ohne der ma_rxistischen Sicht eines 
Primates des Ökonomischen zu verfallen. 
Mit seiner Fixienhci[ auf einen souveränen, 
d . h. staatlichen Endpunkt Stehe Neumann 
aber noch am Scheideweg zwischen Marxis ­
mus und Liberalismus (5. 20j f.). Zwar 
stimmt Scheuerman Neumann zu, daß ge­
wisse Formen nichdormalen Rechts bestehen 
bleiben werden und in relativ rationaler Wl.'isc:. 
gehandhabt werden kannen. Er vermißt bei 
Neumann aber eine wirkliche Sorge über das 
Ausmaß der Deformalisierung, die sich paart 
mit einem verfehlten Insistieren auf einer 
zentralen Entscheidungsgewalt (5.107 f.). 
Neumann und Kirchheimer sähen in der De­
zen[ralisierung der Entscheidungsbefugnis 
vor aUem d.ie Gefahr der Domin;lOz p.artjku­
larer Interessen) vernachlässigten aber, daß 
eine zentrale Legislative nicht in der Lage sei, 
die staatliche Bürokratie im Wohlf:lhns!jtaat 

genügend zu kontrollieren (5. 1I0). Auch der 
von Neumann indirekt unterstütl.tC'n These, 
daß liberale Freiheitsrechte heute gar nicht 
mehr ohne soziale Rechte ausfüllbar seien 
und daß der Unterschied zwischen diesen 
Rechten nur graduell sei (Ulrich Preuß), be­
gegnet Scheuerman mit Skcp~i s . Soz.iale 
Rechte könnten betont werden, ohne ihren 
Unterschied zu liberaJen Rechten zu verwi­

,ehen (5.210 f.). Ein erneuenes RechtSStaats­
prinzip bedeutet für ihn eine Kombination 
von Rechtssicherheit und sozialer Gleichheit, 
staatliche Sozialpol.itik ohne unkomrollienes 
Ermessen (5. 1I J). Bei der Beschreibung die­
ses Weges zur Erneuerung des sozialen 
Rechtsstaates bleibt Scheuerman indes vage. 
Er verlangt die weitgehende Elimioicrung 
von Generalklauseln und die Delegation von 
Entscheidungsmach[ auf untere Ebenen 

(5. '14 f.). Manches bleibt dabei erklärungs­
bedürftig, wenn es nicht widersprüchlich er­
scheinen will, so wenn einerseits gerügt wird, 
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daß Umweltschuugcserze z um Teil keine 

hinreichend klaren Vorgaben für Verwaltung 

und Gerichte liefcnen, andererseits aber auch 

das SchJagwort })no regulation withou[ re­

presentHion(( in den Raum gestellt wird 

(5.215 f.). Wie ist das in bezug auf Umwelt­

schutzgesetze gemeint? Bedürfen die (poten­

tiellen) Umweltschädiger einer stärkeren Re­

präsentation oder die Geschadigten? Noch 

undeurlicher wird es, wenn Scheuerman das 

Subsidiarit:üsprinzip als Minel zur Reformu­

lierung des Rechtsstaat< ins Feld fuhrt und 

vcrlangt, daß der GL'setz~('her die Politik nur 

in breitester Form ddiniercn und die Der,ails 

untergeordneten repräsentativen Körper· 

schaften überlassen so lle (5. 217). Gerade im 

Umwelrbtreich kdnme das aber den weiteren 

Abbau klarer Regelungen zur Folge haben. 

SoU etwa die BeStimmung von Schadstoff­

grenzwerten je nach Stadt oder Distrikt einr 

ul1lcrschicdliche sein? 

Den Titel seines Buches hat Scheuerrnan von 

Otto Kirchheimcr übernommen, der in sei­

nen Nachkriegsschriften den Wohlfahrtsst." 

als zwischen Norm und ALlsnahme angc!iie­

delt beschrieben hat (5.221). Mit Kirchhei­

mer verbindet ihn auch die Einschätzung. daß 

der WohlfahrtSStaa t nach dem Kriege niemals 

das Problem seiner panizipat.Orischen Basis 

genügend beachtet habe und daß kein Grund 

ersichtlich sei, warum etwa Sozialgesetzgc­

bung nicht genauso klar formuliert werden 

könne wie deliktrechtliehe Vorschriften 

(5.222 f.). Scheuerman hütet sich aber. in den 

Reigen derjenigen ein.z.utre ten, die den So­

zialstaat nur als eine andere Form der Unter­

drückung ansehen, auch wenn für ihn Demo­

kratie ohne Herrschaft des Gesetz,cs genauso 

unvollkommen ist wie Reehtsstaatlichkeit 

ohne Demokrat.ie (5.227 f.). Eine kritische 

Theorie des Rec.:hts müsse dementsprechend 

dafür sorgen, dag die gröbsten Formen unre­

gulicnen staatlichen Handdns beseitigt wür­

den (5.2) I) . für die schwierige Gratwande­

rung, die sie dabei zu gehen hat, hat 

Kirchheimer seiner Meinung nach bereits ein 

Gespür gehabt, auch \\'enn seine Vorschläge 

(z. B. \'L'r:o;t i\rkte Arbeitnehmermirbestim­

mung und mehr Referenden) noch recht UD­

spezifisc.:h ~ewesen seien (5. 239)' Scheuerman 

W;1rm davor, den AngriHen ~L'gcn den Sozial­

staat au.s dem rechten Spektrum damit zu 

begegnen. daß man den Sozialstaa_t romanti­

siert und seine partizipatorischen Schwächen 

ignoriert. Eine wirksame Alternative zum 

Neokonservatismus unserer Tage müsse 

bemuht '''L~jn , den Sozialstaat in der Weisc 

umzugl'slahen, daß aus passiven Gewah­

unterworfenen autonome Bürger würden 

(5. 242 i.). 
[n sl'i nem Schlußwort (»Concl usion .) setzt 

sich Scheuerman noch in rudimentärer Form 

mit dem »Critical Legal Swdies Movcmen{<t 

(CLS) auseinander und fragt danach. ob de­

ren Vertreter bei ihrem weitgehenden Über­

bordwerfen des formalen Gesetzes die von 

Neumann und Kirchheimer aufgezeigren ne­

gativen Folgen bedacht und sich ausreichend 

von den Ideen Carl Schmitts distanzien hat­

ten (5.247 L). 

Insgesamt ist Scheuermans Studie ein über­

zeugender Versuch aufzuzeigen, daß bei der 

Diskussion über die Zukunft demokratischer 

Partizipation bestimmte liberale Errungen ­

schaften nicht über Bord geworfen werden 

können, ol'lOe dem demokratischen Prinzip 

selbst Schaden anzutun, [nteressant und in­

novativ zugleich ist dabei der von ihm ge­

spannte Bogen von der Erosion der Rechts­

staatlichkeit im Nationalso:tialismus zur ak­

tuelle n Debatte um die Zukunft des Sozial­

staares, der deutlich werden läßt, daß die 

Berücksichtigung VO n Ansätzen, die die bis­

her ehcr vernachl.lssigten Rechtstheoretiker 

der fruhen frankfurter Schule entwicke lt ha­

ben. für die aktuelle Debatte in Deutschland. 

den USA und anderen kapitalistischen Wohl­

fahnsstaaten sehr fruchtbringend sein kann , 

Sichtbar wird dabei aber auch. daß Scheuer­

man, der mit dem deutschen und J.tner ikani­

sehen politischen Denken vertraut ist, doch 

im Endeffekt dem mehr amerikanischen, pro­

~eduralen Verständnis von Demokratie den 

Vorzug gibt gegenüber der mehr material ge­

prägtcn kontinentaJeuropäischen, v, a, auch 

deutschen, an der volonte general bzw, am 

Gemeinwohl orientierten Siehtweise. Hier 

mag ein Bereich liegen, in dem die Untersu­

chung vo n Scheuerman noch weiter vertieft 

werden könnte , Für den deutschen Betrach­

ter stellt sich vie lleicht vie l eher als für den 

amerikanischen die Frage. ob das demokrati­

sche Verfahren allein schon legitimitälSbe­

gründend ist. Man denke an den Minderhei­

·tenschutz oder an das Stichwort })Zweidrit­

telgesellschaft«. Spielt es iür die Legitimität 

von Recht oder RechLSenLScheidungen ir­
gendeine Rolle. daß das Verfahren nicht de­

mokratisch (genug). aber das Ergebnis von 

der Mehrheit als gerecht oder fair erachtet 

wird? Man erinnere etwa daran. daß die in 

§ 242 BGB enthaltene Generalklausel von 
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544 )i Treu und Glauben(~ im Bereich des Konsu­
mencenschurz.es (AGB) zu einer Rechtspre­
chung geführt hat, die al, gerecht empfun­
dene Ergebnisse produzi('ft hat, 1.11lgC bevor 
der träge Gesetzgeber in der Lage war, die 
entsprechenden Mängel der Vertragsfreiheit 
zu beheben. Aber auch im Bereich des 
GrundrechtsschuLZC.s ist »deformalisicnes\x 
Recht bisweilen - bei weitem nicht aus­
schließlich - zum demokratischen Nutz.en 
angewandt worden. Es sei nur auf d a.<; mcrho­
di:,:ch auf dem Verständnis des Grundgesetzes 
Jls Werteordnung beruhende Lürh-Uneil 
hingewiesen, ohne das die Mei.nungsfreiheit 
in der Bundt·srcpl.lblik heutt' einen 'ivcsentlich 
geringeren Stellenwert h ~ tte. Diese Beispiele 
sollen nur andeuten, daß das Für und Wider 
von deformalisiertcm Recht noch län!:;st nicht 
ausdiskutiert ist. Auch die Frage, wann ein 
Proz.eß demokratisch genannt werden kann, 
falh in den von Scheuerman fruchtbringend 
angeschnittenen Problcmbereich. Hat etwa 
Verfassungsgerichtsbarkeit) soweit sie mehr 
als Rechtsanwendung ist, wenn schon keine 
repräsentativ-demokratische, so doch ir~end~ 
eine andere demokr.ui sche Legitima­
tion ?.' J 

Mit sciner 3bwägenden Behandlung des The­
mas trifft Scheuerman in jedem F:dl. den Nerv 
der Zelt. Angesichts versclliedenster Versu­
che, der Anon ymität der politischen und 
ökonomischen Prozessc kommunitarisrisehe 
Alternativen bebenüberzustdk'l1 bei .:..;Icich­
zeitigem, teils überlappendem neokonsc:-vati­
yen Ansturm auf die Errungenschaften des 
Sozialstaates, wird es notwendig, das Verhalt­
nis von Gemeiniiehaft, Staat, Individuum neu 
zu überdenken. Allerdings muß man dabei, 
was Scheuerman erkennt , sehr vorsichtig sein 
zu unterscheid en, wo hinter dem Ruf na,h 
mehr demokratischer Beteiligung an den Ent­
scheidungen des Sozialst.aats nicht in W:thr­
heit der Versuch steckt, den Sozi,,!staat abzu­
bauen , sprich die Solidaritar gegenüber denje­
nigen, die der kapitalistischen Entwicklung 
zum Opfe r gei311en sind, die Basis echter de­
mokratischer P3ni "-. ipatjon noch weiter zu 
entziehen. Mitumer wird ('~ dabei nicht nur 
auf den demokratischen Prozeß, sondern 
auch auf die soziale Subsr:lll% der Emschei~ 
dungen ankommen, dlc ab"r nicht mehr in 
holistischen Modellen, sondern - und das 
wird von Scheuerman ganz. richtig betont -

20 Sl<he t:l ""'.1 C unte-r FNn kcfllxf~ . 1-iU( l'~ I!rr VI,',h, )amg 
CIil U Zl\' l lg~(' ll ~( h:1ft. In ' KJ ,11996. S 1-1 4 

vor allem im gesellschafrlichen Diskurs zu 
bestimmen sein wird. Hüten sollte man sich 
aber - und das richtcr sich nicht gegen Scheu­
erman -, Solidaritar mit denjenigen , die sich 
aus iq;clldwelchcn Gründen nicht an diesem 
Diskurs beteiligen konnen, pauschal als un ­
an~cbrach{cn Patcrn<1lismus zu diffamieren . 

Schmi!' "nd Hab ermas: Der Versu.ch, Äpfel 
I-md Btrnen %u '[/erglei<hen 

Der bereits erwahnte Aufsatz Ellen Kenne­
dys in ,>Geschiehte und Gcsellsehaft(, löste 
nicht nur eine Kontroverse über d.1S Vcrhilt­
nis zwischen Schmitlst:hem Antiliberalismus 
und den Ideen der . Frankfurter Schule« all­
gemein aus, sondern wurde von vielen auch 
als ein ge<iclter Angriff aui den bedeutend­
sten gc~enwärtigen Abkömmling dieser 
Richtun g, Jürgen H 3bermas, verstanden. Ob 
die Demontage Habcrmas' das vorrangige 
Ziel der Autorin war oder di e WiederhofH­
higmachung earl Schmitts für den wissen­
schahlichen Diskurs, ist im Nachhiliein 
zweitrangig. Der wohlllicht kalkulierrc Zeit­
punkt der Veroffcmlichung des Beitrags -
kurz. nachdem sich Habem13s im DHistori ­
kerslrcitu: mit konservat.iven/revisionisti ­
schen Autoren exponiert hatte - nl,\~ jedcn­
blls einer der G ründe dafür gewesen sein , 
dJß glei h drei Autoren bald darluf in dersel­
ben Zeitschrift auf Kennedy repli l'.iertl·n. H 

Ob der Kennedy-Aufsatz soviel Aufl'l.:~ung 

wert war, mag bezweifelt werden, ebenso wie 
bemerkt werden solhe. daß zumindest die 
Entgegnungen von Sollner und lay in man­
chen Punkten überaus apologetisch \virkten. 
Harcmuth Becker haT jetzt d3!<. Kuns[sruek 
fertiggebracht, den H3bennas-Tell dieser 
Kontroverse zur Grundlage eines ganzen (al. 
Icrdings in doppelter Hinsicht dünnen) Bu­
ches zu machen. Angesichts des relativ eng 
gewählten Them;ls (die Parlamentarismuskri ­
tik bei Sdlmin und Habcnnas) hätte man 
eigentlich eine etwas tiefergchcnd{· Betrach-

"1 Alfons Sotlnu. JCMt'IU Yon C.arl hmlu WI"\,enKh!\rt.~ ~ 
scsd uchll,chc klch.ugndluJls,fn 7.ur pallu~.:.hen T I!d)r le 
I", Um kreiS der .. Ff:lnk funr:. r SchlJlC'~. In : Ct:~hIChlC' 

und Gesc:lbd,.l(t 11}tI6, S. JOJ." )19' Ulm:h K f"rcuS, ü ..-I 
Sch.mlU und dlC Fr.t.nkfll n r:r Schule I)cu{.Sf;;hc Llbcr.ll ~· 

muskrm k Im lo.Jahrhund~l Ann1erlo: ul1r.('n ~u dein 
Au"':"11. von f:.llclI Km lll:dy. In ' GCSr.hldllC' lind Ccsdl­
schafl 19S;. 400-.PS. M"rtlfl J.ay, l. ~ ) t: xtrtmcs nc sc 
IQUchtfu pa$. [-:.me Erw,J l;fuIIl!; .auf Ellen Kcnnrdy' C~rl 
Schnllll und du:' Fr.lnk(ufLC r Schult'. m: C Odl1Chtc \lud 
GodlJduJl 1917. S f,.\ ! - S SS. Slt.he ..to uch die Ln 1)(: U! ~l:"h ~ 
und k.lum bcKhtC'1C' RC'plik. von Ellcn KCnt1~)' . Carl 
Sdl!I1Ht _nd lhe Fr.mkfun School: A Rl:rOlnd r:.f,lII . ' I*clos, 
NI 7J ( I k rbll PJ 7). S 10 1- 116. 
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wng der in der Kennedy-Kontroverse an::;~· 
sprochenen Punkte erwarten sollen, u. a. der 
Frage, worin der gemeinsame Nenner zwi­
schen rechter und linker Parb,memarismus­

kritik denn nun liegt. Stattdessen warnu 

Becker die vorgetragenen Argumente, er­
gänzt durch einige zusätzliche Au ssagen v. a. 
von Habermas-Kritikern, nur noch einmal 
auf. Eigene Ansätze werden weitgehend ver­
mißt. Der AutOr begnügl sich in der Regel , 
den abwägenden SchLedsrichter zu spielen. 
mal Kennedy, mal die Habermas-Veneidigcr 
zu Punktsiegern zu erklaren . Dabei konzen­
triert er sich nahez.u ausschließlich auf 
Schmitts Weimarer Schriften und wertet Ha­
bermas' neue re \Vcrkc nur sehr selektiv aus, 

.F,ktizitat und Geltung .. - im J,hre 199' 

herausgekommen - ist in dieser zwei Jahre 
später erschienenen Schrih nicht einmal er­
wähnr. 

Ocr eigentlichen Gegenüberstellung der 
Schmiuschen und Habermas'sehe n Position 
ist lediglich der Schluß des Buches - ganze 
30 Seiten - gc\Vidmc.~t (5. 130-160). während 
im ersten Teil in aBer Brei te die Sta;l.tstheorien 
SchmiHs und Habermas' Jargelegt werden. 
Auch wenn diese Kapitel beide gleichenna­
ßen lang sind (und nichts Nl.:ue s z.utage för­
dern), f:ilh doch auf, daß Bocker im Scbmitt­
Teil sich im wesentlichen auf das Referieren 
beschränkt, wahrend er im Habermas~Kapi­
tel wesentljch mehr - wenn auch selten eigene 
- Kritik :iußert, Das, was er Libcr Schmitt zu 
sagen hat, ist meist recht unreflektiert und be­
reits zur Genüge in anJerer Form von den 
v~rschiedensten AutOren zusammengefaßt 
worden. Auffällig häufig z.itiert zum Beleg 
von Bewertungen, die Becker teilt, ist dabei 
ausgerechnet Günter Masehke, dessen be­
kannte Animosität gegen Haberma~ sicher 
auch mit Jesscn eigener Biographie zusall1-
menhang!. (Masehke halt Haberm ,\> vor, daß 
seine scharfe Kritik an Schmitts Antiparla ­
mentarismu5 Tl1it der R(·l.nivi.::rung der eige­
nen Position zu s .,mmenh an ~~ ! \ tin Vorwurf, 
der seinerseits einer gewisst:t1 SülJ;sanz nicht 
entbehrt, hat t:s doch den An~cht:in. als werfe 
Maschke Habermas vor, er habe sich VOll 

links (marxistisch) nach Mitte links bewegt­
wahrend lvbschke selbst sich vom Links­
zum Rechtsradikalen gt:,o,:':lndelt hal.) Wenn 
Bccker nicht ohnehin schon in die rccht.skon· 
servative Richtung tendiert haben sollte, so 

H C'I..lnte1'" M.a)'chk(', Ocr 'rod J M ~rl Sc1.mlll Apol~ga: 

und PDH:nuk . Wlc:n 1987. S J H 

har die Maschkc-Lcktüre bei ihrn zumindest 
Spuren hinterlassen. Das wird besonders 
deutlich, wenn er ausführt, Schmius .. kurzes 
Intermezzo mit der NS-Pol itik . h,be dazu 
geführt, ihn als so'g, ' .. faschistischen« - in 
» m3rx isti ~cher Tem'linologie ... - Autor zu 
ächten. Seine »wütenden Attacken« gegen 
NSDAP (welche?) und KPD hätten Schmitt 
ni.;ht zum ReyoJutiomir qualifiz iert (5,50). 
Auch wenn er »eine Zcitl:mg..: mit dem Ge­
danken eines totalitären Staates gespielt habe, 
müsse ihm doch zugestanden werden, daß er 
damit nur die »letzte Karte .. habe ausspielen 

wollen (S . )2). 

Im Kapitel, das die Parlamentarismuskritik 
Habermas' darstellen soll, versteckt Becker 
se ine: Ablehnung der Habermas'sc hcll Posi­
tion meist hinter anderen AutOren. Anstatt 
sich bei seinen Aussagen auf die Primärquel­
lcn, die Schriften Habcrmas" zu beziehen. 
werden oft lediglich fremde Schlußfolgerun­
gen wiederge.geben, was eine Überprüfung 
sei ner Gedankengänge kaum mögl.ich macht. 
So wehrt er sich z. B. mit Zacher gegen eine 
sozialscaatliche Dcutung der Grundrechte, 
weil nur durch die Definition der Grund­
rc(hu.: als Abwehrrechte vermied en werde, 
dal.\ Staat und GeseU"haft »identit~r und vor­
rnudich auch totalitär,( würden (5. J 19). 

Wenn Becker einmal nicht zitiert, si nd sein e 
hststellu.ngen pauschal und deuten an, daß 
ihm Jit: ~igentlich e Problematik wenig geläu­
fig ist. Habermas' Kritik, daß bloße Legalitat 
noch nicht zur Legitimität führe. kann nach 
seiner Ansicht den bundesJeutschen Rechts­
staat nicht treffen, denn: ).Habennas' Argu­
mentation muß emgcgcngchalten werden, 
daß nur im Rechtsposjeivismus Legalität und 
Legitimität zusammenfallen . Der marericllc 
Redlt.'Istaat moderner Prägung ist sowohJ le­
gal als auch legitim. _ (S. 124) Eine . Argu­
mcntationsstilblüte •• , die Bände über die un­
kritische Mentalil3t des AutOrs spricht. Die 
Darstellung der Habennas'schen Positionen 
zum zi vilen Ungehorsam offenbart nil:ht nur 
Unfahigkeit, sich mit dem Problem gedank­
lich auseinandert..uset2.en, sondt'rn auch Un~ 

willen, sie uberhaupt unrclusc::hien wiederzu­
geben. Obwohl Becker bemerkt, daß Haber­
mas <; ich nicht auf das Widerstandsr('cht in 
An. lO IV GG beziehe, unterste llt er ihm 
gleichwohl, daß er cine solche Verknüpfun~ 
doch unterschwellig kolportiere. Maschke al, 
AUlorit:lt i.'.itierend, äußert er dcn Vcr&ldll, 

daß c', Habenu"s 1t'lZtendlich doch auf die 
Besch:idigung des bestehenden Regicrun~s -
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systems ankomme (5. 127). Als Beispiel. daß 
ziviler Ungehorsam (!) - der Umerschied 
z.um Widerstandsrecht wird von ihm nicht 
begriffen - fragwürdig sei, weil das Problem 
aufkomme, wer die Republ ik vor ihren Ret­
tern rene. führ[ er - mit [sensee - den Kapp­

Putsch an, nach dessen Fode die Arbeiter ih­

ren Generalstreik noch fonges~tzt hätten 

(5. 1 J1). In welches Dilemma es führen kann. 
wenn man allzu sehr den ,'s tatus quo« vergöt­

tert und nicht einmal bei der theoretischen 
BeIrachtung über den TeLlerrand des positi­
ven Rechts hinauszugucken vermag . wird an 

Beckers oberflächlicher Ablehnung der Ha­
bermas'schen Auffassung von Gewaltfreiheit 
deutlich. Für Becker ist Blockade schlicht 
desha lb Gewalt. weil es die Jud ikative so 
sieht, und Habermas' divergierender Gewah­
beg riff scheint ihm oielH ei nmal diskutierens­
we rt. Nach der jüngsten Sitzblockadee nt­
scheidung des BVerfG l

), die im Prinzip 
Habermas' Auffassung von Gewaltfreiheit 
fo lgt, muß Becker mit seiner lioArgumenta­
tion(( nun ohne Orientierung dastehen. 
Im letzten Kapitel über )) Affinitäten und Dif­
ferenzen(( zwischen Sch mjtt und H abermas 
hälte Becker eigentlich Farbe bekennen und 
vOr allem Eigenes präsentieren müsse n. Statt­
dessen klopft er nur ein Argument Kennedys 
nach dem anderen ab und bewercet, ob es 
richtig oder falsch ist. Destilliert man aus die­
sen Ausführungen heraus, worin Becker sub­
stantielle Parallelen zwischen Schmitt und 
Habermas sieht, so schei nt ihm von den The­
sen Kenn edys nur diejenige vol.lauf berech ­
tigt. daß beide Autoren das Ideal der öffentli­
chen Diskussion in der kJassischen Phase des 
Parlamentarismus überzeichneten und so den 
Verfall des heutigen Parlamentarismus kon­
statierten (5.149 f.). In dieser Beziehung wi rd 
man Kennedys These wohl in der Tat nicht 
ganz. von der Hand weisen könn en. Die »Re­
zeption« Schmins durch H abcl'lll.1s in diesem 
Punkt im . 5trukturwandel der Öffentlich­
keit« kann - wie Becker korrekt argumentiert 
(5. IjO Fn.98) - auch nicht völl ig mit dem 
Hinweis Ulrlch Preuß't .. entkräfter werden, 
daß hier Leibholz seinen Ei nfluß auf Haber-

l} 8 Vcr(GE 91, I . 

14 Pr~uß (Fn. 11), 5. 412. Plltu ß' Bemerkung, dOlß l elbhoh 
n:ach dem Kriege .".eI :w r Rezcptlo n der lnl)lo-:lmenk.l­
nischen politischen Thconc ln der BundenepubllK bcl,e· 
tragen - hlbe, bnn dwel mehl beJgcpnlchtCI ",r,dc=n. 
Vldmch r Sf.lnd Ulbholz l uch n'J.ch dem Kneg Jurch und 
durch in der T r;ad itlQR d~r dtulschen l;uutheon e. Slchc 
duu M.1nrrcd H. Wicg;mdl. Nonn und WirkhchkclI. 
Gerh:ud LClbholz (19Q1 - 198z}-ltlK'n, Werk und Rlch­
lerlllH. [bdc;n -B:ldcn 199 ~. 

mas gehabt habe. denn Leibholz hat ganz 
offensichtlich selbst Schmiu rezipiert. 1

$ Al­
lerdings isr der Hinweis auf Leibholz inso­
weit nichr unangebracht, als er deutlich 
macht, daß die Übernahme einiger Versarz­
stücke Schmiuscher »Theorie« noch lan ge 
nicht von einer Seelenverwandtschaft mit ihm 
zu zeugen braucht. Alle weireren AHinitären 
zw ischen Schmitt und Habermas, die Becker 
festzustellen g.laubt, werden entweder mit 
solch pauscbalen Bemerkungen dargelegt 
oder sind so marginal . daß sie als Grundlage 
für eine ernsthafte Auseinandersetzung unge­
eignet sind. So weist Becker - wie schon 
Preuß" - die These Kennedys eines gleichen 
Idenlitätsbegriffs bei 5chmitt und Habermas 
z.war als nicht zu belegen zunick und beton t, 
daß die Nähe zu Rousseau nicht als Schmiui­
anismus gedeutet we rden könne, zumal 
5ehmitt mit der Vorstellung ei ner lediglich 
ak kl am ierenden Öffentli,hkcit eine gegen­
aufklärerische Position vertrete, während Ha­
bermas' Konzepüon eine ak tive Panizipation 
da Bürgerschaft voraussetze (5. 146 f.). Das 
bedeutet für ihn aber noch nicht. daß der Ho­
mogenilätsbegriff bei beiden grundlegend 
verschieden sei. Anscheinend liegt für Becker 
aber Paralldit3t schon dann vor, wenn das 
WOrt »homogen'< überhaupt nur verwendet 
wird, wobei er dann zu dem Schluß kommt, 
daß »de m H abermas'schen Homogenitäts­
begriff die existentielle 5cbärfe 5ehmins« 
fehle (5. (48). »Existentielle Schärfe« ist dabei 
allerdings ein ziemlicher Euphemismus für 
Sehmitts recht völkisch geprägte Homogeni­
tätsvorsteUung.27 Weitere von Becker konsta­
tierte »Gemeinsamkeiten« sind .,ein unübli­
cher Souveränitätsbegriff, diffus, wenn auch 
in diametral entgegengesetztem Begriffsver­
ständnis« (5.1}8) sowie ein »unliberale[r] 
Wesenszug{( in H abermas' ... Strukturwandcl{(, 
für den nach Becker auch Habermas' »dama­
lige Nähe zum Marxismus« spreche (5. (48). 
Es wäre schon gewesen, wenn Becker wenig­
stens letztere Behauptung an Passagen in Ha­
bermas' Buch festgemacht und nicht einfach 
auf die Analyse eines anderen (Rbonheimer) 
verwiesen hätte. Daß Becker selbst Haber­
mas' - nun weiß Gou nicht originellen -
Hinweis auf den Wahlkampfvorteil der Re­
gierungsparteien mir Schmius ", Prämie auf 

l S WltgJod! (Fn .1.04) , S. In. lj ! . 
16 Preu,ß(Fn.ll ), S. ", ll . 
l7 Cul Sdunltl . D ie ceISI~Stich1Chlllehe (.:abc des heutigen 

P:arl:uncnl:lnsmus,6 Auflage. Berlin 1985 (Nac:hdr. der 
1. Aun.lge 19l(,). $. I} f. 
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den legalen Machtbesitz« in Verbindung 
bringt (5 . 157 Fn. J 3 5), zeugt fur das ausge­
sprochen dü nne Eis, auf dem sich seine ge­
samte Untersuchung bewegt. Die Krone setzt 

Becker seinen wissenschaftlichen BemLihun­
gen aber eingangs seines letz ten Absatzes im 

Gegen überste llungskapitel auf: »Schmin und 
Habermas ist ein e interessame Parallele ihres 
Denkens nachweisbar. Beide gehen von der 
unbedin g'ten Notwendigkeit einer Weiterent­

wicklung des libera,\en zum autOriraren oder 
sozialen Staatswesen aus.« (5.160) Zu unter­

suchen, wieso und unter ~·elchen Prämissen 
dies als eine Parallele bezeichnet werden darf, 
wäre eigentlich Beckcrs Aufgabe gewesen, an 

der er recht kläglich gescheiten ist. 

Manfred H. W:egandt 

Peter Inulmann. Franz L. Neumann. Chan ­
cen u-nd Dilemma des politischen Reformis­
mu." Nomo" Baden-Badel! '996, DM 89,-

Die Arbeit vo n Petef lmclmann ist dem Le­

ben und Werk eines der bedeutendSten politi­
scben Intellektuellen Deutschlands der ersten 
H:i.lfte dieses J .hrhunderts gewidmet. Franz 
L. Neumann, 19CO geboren und 1954 gestor­
ben, gehÖr! zu dem Kreis der politisch-prak­
tisch engagierten jüdischen Rechtswissen­
schaftler der \'Veimarer Zeit, die für die 
demokratische Arbeiterbewegung (SPD und 
Gewerkschaften) Partei ergriffen haben, von 
den Nationalsozialisten verfolgt und in die 
Emigrat io n gezwungen wurden und sich 

nach 1945 aktiv an der Wiedererrichtung der 
Demokratie in Deutschland beteiJigtcn. In 

der Emigrationszeit zunächst in Großbritan­
nien (Mai '933 bis April (936), dann in den 
USA, ver faßte F ranz Neumann in kritischer 

Auseinandersetzung mit dem Schicksal der 

Weimarer Republik und seinen eigenen frü­
heren Positionen seine wichtigsten theoreti­
schen Arbeiten: Die l> Herrschaft des Gese[~ 

zes« (seine - nach der s [ra frech [ s theorcri~ 

sehen Dissertation bei 1Vlax Ernsl NIayer von 

192} in rrankfurt - zweite rechtstheoretisch e 

Dissertation bei H . Laski in London) und den 
.. Behemmh«, die berühmt geword enc Studie 

über dje nationalsozialis tische D iktatur (am 

InStitut für Soz.ialforschung In N ew 

York) . 
In d er ReSt3Urationszcit in der Bund esrepu­

blik weitgehend in Vergessenheit geraten, 

wurden diese Arbeiten - ebenso wie die sei­

ner jüdischen Kollegen Kar! Korsch, Hugo 
Sinzheimer, OltO Kahn-Freund , Ernst 

fraenkel, 0[[0 Kirchheimer, Ludwig Bendix 
u. a. - erst im Gefolge der Studentenbewe­

gung wieder rezipiert und nacb ihrer Über­

setzung aus dem Englischen von einem brei­

teren akademischen Publikum zur Kenntnis 

genommen. Das theoretische Interesse an 

diesen Studien erlahmte indes in dem Maße, 

wie sich die bundcsJeutsche Theoriedebaue 

von neomarxistischen ErkJärungsansätzen 

wiedcr entfern re . ln den Vordergrund ruckte 

sei [dem das wissenschaftssoziologische und 
-geschichtliehe Imeresse arn Schicksal der 
emigrierten jüdisehen Intellektuellen, an ih­
rer Vcrarbeitung des Traunlas des Untergangs 

der Weimarer Republik und des Siegeszuges 
des Faschis mus sowie an d cn widerspruchs­

vollc:::n Ein schätzungen und Erwartungen, die 

sie in bezug auf die Nachkriegsgesellschaft in 
Deutschland hegten.' Die wissenschaftlich­
theoretische )Konjunktur(( von Franz Neu­

mann und seinen intellekrucllcn Weggcfähr­

tcn in D cutschland währtc demnach - anders 

als in den USA und in Groj~britannien, wo 

ihre Arbeiten noch immer beträchtliche Re­

sonanz finden - nur kurz. l Die Geschichte, 

diesmal in ihrer akademischen Gestalt, ist ein 

zweites Mal über diese Generation hinweg 

gegangen . 
Peter lntelmanns Untersuchung, einc Olden­

burger po litikwissenschaft lichc Dissertation 

aus dem Jahr r994. ist so gesehen ein Stück 

Erinnerungsarbeit. Jhn interess iert F ran z 

L. N eumann in erster Linie als Theoretiker, 

als politischer Wissenschaftler. dessen Arbei­

ten z.eitlebens um ein Thema kreisten : um die 

Reflexion auf dic strukturbes1immenden 

AntinOrrUcn moderner Verfassungsstaa ten. 

auf das Verhältnis vOn Individualismus (Libe­
ralismus) und Kolle ktivismus (Konservatis­
mus und SoziaJismus), VOn Grundrechten 

LInd D emok ratie, von rech tsstaatLich-d emo­

k ra ti scher Legal ität und Legitimität sowie 

L E:<crnpbn~ch; R:\1I1er Erd (Hn:g.), Refonn und R CSli;nl.­

lIo n G c..~pr,lcht: uber Fr'!'n,'!. L NeUml.nD, Frankfurt/M. 

L9 Ss· 
1 Vg,l "l,.ur ILntc'f$chll·d llchl."n In u::nm:u der RtZcpt Lc)n Fnnt, 

Neun1l.nn~ :\uch d Le Besp rt'IL:hunG der Umcrsu~h u n'lI!n 

von An,heu h$~ lm. tLne knuK he Thron e dc.t Re;;:lm ­
Zur Du kusslo n der S tU~' und Rl-tht.sth evm: \'o n Fnn'!. 
N eumilnn , A:td\('n 199), und W,lIlln} E.Schc\lCrm.lll, 
Bn'(l,.'~n the N orm l ud the Exeptll:m. Thc F'fl l11tlurt 
~hoo! :Inod the Rule of L;1 W, Londen 1,994 du rch Milnfred 
W ltt:and Ln die sem Hd~ ; vgl. fem t r J Pctll!ls (Hrsg.), 
R« ht , Demo kr.luc und Kllpn~ llJmw. AkIU~lH:H und Pro­
blem e der ThNl(leo F~n2. L. Nl."U I11 ;1 nJU, B:ldcn-B:lden 

1984. 
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wirtschaftlicher Macht und slaadicher Ge­

walr. Der geschichtliche wie wissenschaftli­

che Erfahrungshorizont, vor dessen Hinter­

grund h·anz Neumann sich politisch enga­

giert und seine Studien publiziert hat, 

synthetisiert sich für Peter Intelmann in der 

Gestalt dieses Intel(ektuel(en zu einem poli­

tisch-t.heorerüchen Paradigma, an dem sich­

so der Untertitel der Arbeit - "Chancen und 

das Dilemma des politischen Reformismus« 

authentisch rekonstruieren lassen. 

Ausgehend von einer einführenden Skizze 

der Rczeptionsgeschichtc des \X'erkes von 

Franz Neumann u.nd der verschiedenartig­
sten, schillernd-verv,..·irrenden Versu(he zu 

einer Ortsbestimmung seiner wissenschahs­

theoretischen wie politischen Position schil­

den der Verfasser zunächst unter detaillierter 

Einbeziehung der Literatur und der erstrluls 

von ihm systematisch ausgewerteten Quellen 

und ArehiveJ die Etappen der Biographie von 

Franz N eumann (5.19-61). Die anschlie­

ßende Darstellung und Analyse der wissen­

schaftlichen Arbeiten und Positionen Neu­

manns folgt im wesentlichen diesen·· mit den 

großen "leiq;eschichtlicht~n Umbrüchen pa­

rallelen - Phasen seiner Ringraphie. Schon 

diese durchaus schlüssige Pcriodisierung des 

\'V'erkes zeigl', in welchem 1v1aße die theoreti­

schen Reflexionen Neumanns nicht nur ei­

nem spezifischen },Zcitkern(~ politisch-sozia. 

ler Erfahrung verhaftet sind, sondern von den 

jeweils dominanten politischen Ereignissen 

ergriffen und umgestaltet oder modifiziert 

werden. Dies große Maß an Zeitbedingtheit 

seiner Analyse folgt indes nicht dem leichten 

und seichten Spiel akademischer Moden. 

Vielmehr handelt es sich bei dcn z u verarbei­

tenden Zeitereignissen (Nationalsozi:dismus J 

Stalinismus J Holocaust, 2. \'V'eh_krieg) um 

traumatische politische Zäsuren, die das 

(Aufklärungs- oder Vernunft-) "Projekt der 

Moderne<, fundamental infrage steUten. Die 

Konsequenz, mit der Neumann seine eigenen 

theoretischen Positionen aus der Weimarer 

Zeit rückblickend z. T. infrage stellt, ent­

spricht der erfahrenen Wirldichkeit der Ver­

hältnisse. 

Im Rahmen der Grobperiodisierung - Wei­

mar, Nationalso zia\jsmus, nach 1945 - diffe-

3 Arcru v Jcr Hms Bockh: r Suftu z,& (DCn Archzv, DZ)sse!­
dorf), An,;,hIV d('r lO"lillJen IRmokrJHl: (ßt)nn), K!.JOd eSlf' 
chlv (Kob!en;,.), Gc:~una Sll:l. turdm · Prcu'u l.l:chu Ku! ­
tur bcsll7. (Bcr1 m), Imtrrutlon.1ln Instit ut flH $0".,:1I1;C'­
Kludm (A rnsu-rd;lm), Mu HorkhClßl er Archl" (Fr;lnk. 
rurc ), Polzu,JGhd Archl\' d es Aus ..... ,art 'g("n Amtes (ßlI'l nn), 
Thc NlI.uonll.] Mu~tum (J f L ~bou r HI ~ \{> r }' (M IIU:.hHltr). 

renzicn der Verf:lsscr teils nach inhaltlichen, 

teils nach theoretischen Schwerpunkten der 

Arbeiten Neumanns: Die \'V'eimarer Epoche 

untergliedert er nach einer Einführung in die 

prominentesten Verfassungsi n terpretationcn 

dieser Zeit (Heller, Preuß. Sinzheimer, 

Kirchhcimer, Schmitt, Kclsen) in die verfas­

sungstheoretischen Schriften Neumann~ 

einerseits (Kap. 4) und die arbeits- und wirt­

schaftsverfassungs rech tlichen Untersuchun­

gen andererseits (Kap. 5). Für die Zeit nach 

1933 hingegen beginnt er mit einer Darstel­
lung der Reflexionen Neumanns tiber das 

(notwendige?) Scheitern der Weimarer Repu­

blik, die Trrtümer und JUusionen der sozial­

demokratischen Arbeiterbewegung und der 

Icgalistisch orientiertcn Gewerkschaften 

(Kap. 7), wendet sich sodann Neumanns be­

deutendstcr Studie über die Struktur und Pra­

xis des Nationalsozialismus. dem l>Behe­

mCHh" zu (Kap.8) und greift in diesem 

Zusammenhang auf seine fruhere, [936 in 

England abgeschlossene rechtstheoretische 

Arbeit über die ),Herrschaft des Gesetzes>« 

zurück. Den Schlußpunkt der Untersuchung 

bilden die Studien, die Franz Neumann nach 

'945 über Deutschland, den Begriff der Frei­

heit, das Verhältnis von Ökonomie und Poli­

tik sowie über die Aufgaben einer neube­

gründeten PoLitischen \Y,lissenschaft verfaßt 

hat. 

In der Auseinandersetzung um die \'V'eimarer 

Republik spielte - auch rückblickend - die 

Verfassungsfrage eine erstaunlich prominente 

Rolle. Da es das akademische Lehrgebiet der 

politischen \X'issenschaft, für deren Etablie­

rung in der Bundesrepublik nach us-amerika­

nischcm Vorbild sich Franz Neumann nach 

1945 vehement einsetzen soLlte, noch kaum 

gab, war der intellektuelle Kampf um die Vcr­

fassung die Domäne Jer Staatsrechtslehre. Es 

ist daher folgerichtjg, daß Intelmann zu­

nächst die Positionen der einflußreichsten 

Wortführer dieser Debatte (5. 68 H.) skizziert, 

bevor er in dieses Spektrum die von Franz. 

Neumann vertretene Auffassung einordnet. 

Bei aUen Nuancen im Detail schält der Verfas­

ser hier - auf dem linken Spektrum der Inter­

preten - zwei Grundpositionen beraus: ei_ne 

im positiven Sinne demokratische} als deren 

Exponenten Heller, Preuß, Kelsen und Sinz­

heimer ]ufgeführt werden, und eine gegen­

über der Weimarer Demokratie skeptische, 

vertreten durch Kirchheimer im Anschluß an 

Adler (und partiell auch Heller). Letztere hal­

ten weder die Realisierung der sozia.listischen 
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Glcichheitsvorsrc!lung im Rahmen der »for­
mal'f-demokralischen Ordnung der \-":"eima­

rer Verfassung für moglich noch vertrauen sie 
darauf, daß es der Demokratie als bloßer 

Form poliriseher Willensbildung überhaupt 
gelingen werde, sich zu stabilisieren und auf 

Dauer zu etablieren. Denn aufgrund der 

wertrelari .... istischen U ncnrschiedenheit der 
Weimarer Verfa.'i~ung unterminiere sie das 

Fundament eine~ prekären Kdftegleichge­

wichts der sozialen Klassen, auf dem ihr Be­
stand gründe: Die l>Fre ihcit von Werten<;< 

(Kirchheimer) bedeure nämlich eine Garanrie 

der sOl.i~len Besitzsr;)ndc und der darauf ge­
gründctcn politischcn Dominan7._ des Bürger­

tums, was zu einer schrittweisen Einengung 
und Aufhebung des demokrarischen Charak­

ters der Staatsordnung führe . Diese skepti­

sche Einschätzung der Stabilitätsbedingun­
gen der \'XIeimarcr Demokratie fühn rechrs­

polirisch zu einem bewußr offengehalrencn 
Spannungs .... <.: rhältnis \'un Reform und Revu­

lution: Einerseits gilt es, die politischen Frei­

heitsrecllle als Basis des K:lmpfcs um die 

soziale Demokratie zu nutzen und zu diesem 
Zweck die demokratische Staatsform zu ver­

teidigen. Andererseits kann aufgrund der so­

zialstruklureH vorgegebenen, Immanenten 
Dcformationsprozesse der Formaldemokra­

tie die Option eines revolutionärcn Über­

gangs zu einer sozialistischen GesellschaftS­
ordnung nicht preisgegeben werden. 

Demgegenüber VOÜCrt die »reformistische« 

Auffossong .us prinzipiellen Gründen für die 
demokratische Verfassung. Hierbei stütZt sie 

sich auf umerschiedJiehe Argumeme: Die 

Gleichbeir der Chancen des pohtischen 
Machtcrwerbs J die prinzipielle Offenheit der 
Verfassung auch fü.r eine sozialistische Umge­

staltung der Produktion, die Ergän7.ung der 
politischen Demokratie durch die Wirt­

schaf tsdemokracie (Heller) Sinzheimcr, 

Fraenkel}, die Wertneurralität oder den Wert­

relativismus der demokratischen Verfassung, 
Demokratie als Friedensordnung mit der in­

härenten Notwendigkeit von Kompromissen 
und die Idee der Freiheit anstelle vOn Gleieh­

heir als entscheidendem Bezugspunkr der De­

mokratie (Kelstn). In der Weimarer Peri"de 
ist Neumann zweifellos, wie dcr Verfasser 

zeigt, dieser reformistischen Position zuzu­
rechnen. Auch bei ihm verschränken sich 

Motive einer grundsätzlichen Option für den 
Sozialismus mit ebenso prinzipiellen OptlO ~ 

nen für dic demokratische Verfassung, wobei 
er zugleich in der Nähe von Kelsens WL'rtrela.-

tivismus und Individualismus wie auch in der 
»sozialstaatlichen '( Tradition von HeUer und 

Sinzhcimer steht. 

Nun hM Franz Neumann bekanntlich keine 

systcmatische StJars- oder Verfassungsrheorie 
vorgelegt, so daß seine Auffassungen aus djs­

paraten Aufsätzen und seiner Frankfuner 

strafrechtstht.'l)reti~c.:hc:n Disscn;trion er­

schlossen werden müssen. Die untrennbare 
Vcrbindung von Liberalismus und soz ialisti­

scher Ideolo~ie, von gesellsehaitlicher Auro­
nomie und .. Bejahung der Staatsidcc,( 

(5.123). auf dcr f. Ncumann insistiert, stellt 

Pcrcr Incclmann in einem theoretisch interes­
santen Exkurs über :.. Iodividuunl und Gesell­

schaft. (5.86 ff.) in den Konrext der - von 

Rosa Luxemburg über ErnsrBloch bisJürgen 
Seifcn reichenden - Debatte über d:ts Ver .. 

hälmis von politischen Freiheit.srechtcn 

(SrJarsbürge rrechten) und bürgerlichen Pri­
v;'ltrechten (Menschenrechten) bei Man. In­

tclm .. nn referierr zutreffend die i.n dieser 

Diskussion formuuerte Kritik an der (zu­

meist) bloß negativen Einscharzung der bü r­
gerlichen Menschenrechte, der abstraktcn 

Enrgegenset.7.ung von politischen und per­

sdnlichcn Frciheitsrechten sow ie an der Vor­

stellung einer gl~ich sam umscandsloscn Auf­

hebung und "Versöhnunge< des Gegensar-zes 
von Privat- und Allgemeininteresse in einer 

klassenlosen Gesellschaft. Dabei werde die 
,) Zusamrncngehörigkeit der drei Farben der 

Trikolore. (Bloch) verkannrund bleibe unge­

prüft. ob . nichr die W.hrnehmung poliri­
scher FreiheilHechte das Bestehen persönli­

cher Freiheitsrechte voraus(setzr)« (Sei­
fert) . 

frciljch beläßt Intelm ann es hier J ebenso wie 

bei seinen sonstigen Bez_ugnahmen auf dic 
jüngere marxistischc Theoriedebatte, durch­

weg bei Positionsbcschrcibungen, denen er 

eher implizit zustimmt als sich explizit mit 
ihnen auseinanderl.userzen. So bleibt zum in­

dest unausgeführt, wenn nicht verborgeo, wie 
sehr die neueren Antworten auf dieses kJassi­

sehe Dilemma der Marx'schen Theo rie auch 
ihrerseits noch formelhaft und unentwickelt 

sind: \,«je ist das positive ,) Wechselverhältnis« 

von Privatmensch und Staatsbürger (nach der 

- wie auch immer zu denkenden - Aufhe­
bung des Klassengegensatzes) zu konzipie­
ren? bt die Sicherung vOn Sphären je beson­

derer, individueller Freiheit allein durch 

rechrliche Verbürgungen möglich oder dro­

hen d.iese o hne materielle soziale Fundierung 
(und welche wäre dies ?) nicht abermals, wie 
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55° in den ehedem sraatssozialistlschen Ländern, 

zu bloßen Propagandaformeln zu verkom­

men? Wie läßt sich mit anderen Worten die 

sozia1istische Utopie einer größtmöglichen 

Individuierung bei gleichzeitig politisch ra­
tionaler und ökonomisch rationeLler Herr­
schah realisieren, ohne in den Fehler einer 

gigantischen repressiven EmdiHerenzierung 

zu verfallen? Müßte sich nicht eine Theorie, 
die Sozialismus und Demokratie vereinen 

will, zu allererst mit Theorien der Ausdiffe­

renzierung gesel.lschafdichcr Sy.stcmc und ih­

rer Grundlagen auseinandc!'"setzen und zu­

dem ein normativ gehaltvolles, theoretisch 

wie empirisch ausgewiesenes Konzept von 

persönlicher Autonomie und politischer De­

mokratie erarbeiten) das den genuinen 

Zusammenhang beider Postulate rekonstru­

iert und sich nicht in ebenso blumigen wie 

jenseitigen Versohnungsbeschwörungen er­

schöpft' 
Alle Autoren der von Imelmann rekon5[ru~ 

ienen Debane über die Grundannahmen der 

marxschen Rechtsrheorie stehen in der Tradi­

tion der sozialistischen Idee, sind ihren nor­

mativen Zielvorstellungen verpflichtet und 

argumentieren mit den in dieser Theorierradi­

tion erarbeiteten Karegorien und Begriffen. 

Auch bei ihnen bleibt durchweg unklar, was 

<'lls soziale Grundlage privat-autonomer Frei­

heit anzusehen sei, wie die Prozesse der Tndi­

viduierung verlaufen, wie Strukturen sozialer 

Differenzierung ermöglicht und zugleich 

normativ derart eingegrenzt werden können, 

daß sie sich nieh t zu Bastionen sozi;dstrl1ktu­

reller Macht verfestigen, in welchem Verhält­

nis die Entmoralisierung des Rechts und seine 

Offenheit für plurale, auch offen gegensätzli­

che Wenhaltungen zu den Voraussetzungen 

demokratischer Willensbildung und rechtlich 

verbindlicher I ntegration der Gesellschaft 

stehen. Hier fallen) was insgesamt für die Ar­

beit von Intelmann charakrcristjsch ist, die 

Stärken und Schwächen der Untersuchung 

deutlich auf: Der Verfasser versteht es zwar 

ausgezeichnet, die unterschiedlichen Positio­

nen der einzelnen Autoren pointiert wieder­

zugeben und auf den Begriff zu bringen. Es 

gelingt ihm jedoch weniger gut, die darge­

stellten Kontroversen aufzunehmen und sie 

auf der Grundlage einer eigenen theoreti­

schen Sicht neu zur Verhandlung zu stel­

len. 

Dies wird auch in dem zweiten Exkurs über 

die materialistische Rechts- und Staatstheorie 

(97 ff.) deutlich. Hier rekonstruiert der Autor 

die divergierenden Auffassungen von Max 

Adler, QttO Bauer, Lenin, Karl Kaursky, 

Georg Lukacs, Rosa Luxemburg, Karl 

Korsch, Eduard Bernstein, OrtO Kirchheimer 

und Franz Neumann über das Verhältnis von 

»-Staat und Revolucion<t, von sozia.ler Reform 

und revolutionärer Perspektive, Demokratie 

und Sozialismus. Zugleich setzt er sich mit 

neue ren Interpretationen dieser Debatte und 

ihrer zc:itspezifischen Refonnulierung unJ 

Aktualisierung e[wa bei Jürgen Seifert, Lelio 

Basso, J oachim Pereis und Volker Neumann 

auseinander. So theoriegeschichtLich interes­

sant diese Wiederaufnahme ~)a!ter Themen« 

auch ist . .so wenig wird doch ersichtlich, wel­

chenhtrag diese Debatte sowohl für aktuelle 

politische wie verfassungstheoretische Orien­

tierungen oder selbst auch nur für die Erkla­

rung der Zersrorung der Weimarer Demokra· 

tie und das Scheitern der Organisationen der 

Arbeiterbewegung bcsin'.t. Gewiß, es gab -

und gibt wahrscheinlich noch immer - die 

antidemokratischen konservat.iven (und heute 

wohl weniger: die linksradikalen) Gegenposi­

tionen, d.ie sich ge~ellschafrsanaly[isch in ei­

nem (vergleichsweise kruden) ökonomischen 

Klassenschema veronen lassen. UnJ ebenso 

war und ist es geboren, gegen sie ),anzurre­

ten«, um die moralische wie juristische Vor­

bildlichkeit und Verbindlichkeit von Freiheit, 

Gleichheit, Demokratie und Rechtsstaat auch 

und gerade in einer Gesellschaft, in der diese 

Prinzipien allenfalls näherungsweise grei.fen 

und ste[s gefährdet sind, darzurun. 

Aber das Dilemm<'l des politischen Refonnis­

mus scheint mir nicht primär sein mehr oder 

minder großes Vertrauen, seine mehr oder 

minder begründete Überzeugung von der 

Richtigkeit und Vernünftigkeit von Demo­

kratie oder Diktatur, Refonn oder Revolu­

tion zu sein. Sei.n Dilemma liegt, so vermute 

ich, tiefer: in der iLlusionären Vorstellung, 

Reform oder Revolution seien glei c; hsam frei 

wahlbarc, auf Überzeugung durch Einsicht 

beruhende politische Handlungs.lternativen 

("Optionen,), um Gesellschaft \lnd Ge­

schichte insgesamt auf ein bestimmtes sozia­

les Endziel hin vernünftig zu dirigieren. Die 

angeführten intellektudlen Debatten imagi­

nieren nicht nur die schier grenzenlose Ge­

staltbarkeit von Geschichte und Gesellschaft, 

sondern zugleich ein Megasubjekt, welches 

gestützt auf theoretische Einsicht bald zu die­

ser, bald zu jener Strategie greift, um seinen 

Willen ins \X!erk zu setzen. Verkürzt ist nicht 

nur ein solcher Begriff des Politischen, son-
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dern auch der des Sozialen: Er unterstellt eine 

Geschichtsmächtigkeit von theoretischer 

Einsicht und ihr entsprechend handelnder 

Subjekte bz~·. Organisationen, die selbst 

noch hinter die geschichtsphilosophische 

Aufklärung von Hegel und Marx zurückfällt 

(und letzteren allein bei seinen Selbstmißver­

ständnissen beim Wort nimmt) - ganz zu 

schweigen von der soziologischen Aufklä­

rung von Durkheim, Weber und Parsons. 

Es Eegt auf der Hand, daß die Zerstörung der 

\V'eimarer Republik den marxistischen fntel­

lektueUen je nach der Scharfe ihrer Demokra­

tiekritik entweder .11s Bestätigung ihrer Ana­

lyse oder als Beweis ihrer mangelnden Ein­

sicht in die Wirklichkeit der Verhältnisse 

erscheinen muihe. Beiden Positionen gemein­

sam ist, daß sie sich bzw. den Organisationen 

der Arbeiterbewegung dieses Scheitern als ge­

schichtliches Versagen zurechneten. Franz 
Neuman_n hat diese wissenschaftlichen wie 

politischen und persönlichen Selbstz-weifcl in 

ungewöhnlicher Radikalit.ät Ausdruck verlie­

hen. Das Trauma des persönlichen politischen 

wie moralischen Versagens hat Franz Neu­

mann sein Leben lang verfolgt: »Wir«, so 

schreibt er ion einem Brief an Helge Pross aus 

dem Jahr J9 54, »)die wir in der Opposition zu 

der Reaktion sranden, waren alle zu feige .. _ 

Ich habe ja mit eigenen Augen gesehen, wie 

verlogen die SPD in den Monaten Juli '932 

bis Mai '933 war (und nicht nur damals), und 
habe nichts gesagt. Wie feige die Gewerk­

schaftsbosse waren - und habe ihnen weiter 

gedient. Wie verlogen die Intellektuellen wa­

ren - und habe geschwiegen ... So habe ich 

aho mitgemacht beim Ausverkauf der Ideen 

der sogenannten deutschen Linken. Sicher­

lich ist mein Beitrag gering, und der Politiker 

wird meine Hahu_ng ironisch betrachten. 

Aber kann man den Verfall der SPD und den 

Aufstieg der Nationalsozialisten nur als poli­

tisches Problem betrachten? \\laren da nicht 

moralische Entscbeidungen zu treffen? Die 

habe ich zu spät und immer noch nicht radi­

kal genug getroffen« (5. !Do). 

\'Vie radikal seine ),moralischen Entscheidun­

gt'n(( ausgefallen waren oder hätten ausfallen 

müssen, dies z.u prä7.isieren hat Franz. Neu­

mann angesichts seines baldigen Todes keine 

Zeit und Gelegenheit mehr gehabt. Die Ant­

wort, soviel darf man sich bel Franz N eu­

mann sicher sein, wäre unkonventionell aus­

gefallen. Je älter Franz Neumann wurde, je 

mehr politische Erfahrung zu verarbeiten 

war, desto skeptischer wurde er gegenüber al-

len vermeintlichen Gewißheiten und politi­

schen Rezepten. Vertraute, von ihm selbst 

zuvor geteilte Denkmuster wurden ihm frag­

würdig. Modern, vielleicht sogar postmodern 

klingt die Frage, die er sich '950 vorlegt: 

»\'Ver sagt einem heure und woher wissen wir, 

was Fortschritt ist und was Rückschritt ... 

ist?« (296). Die Arbeiter- und Gewerk­

schaftsbewegung, so unverziehtbar er sie für 

die Stabilisierung der Nachkriegsdemokratje 

in Deutschland auch erachtet, ist der Grad­

messer für Fortschritt jedenfalls nicht mehr. 

An ihre Stelle ruckt in den Nachkriegsschrif­

ten, wie Intelmann herausarbeitet, die lntelli­

ge.:n7. oder präz.iser: rücken die politischen 

Intellektuellen, im engeren Sinne die Wissen­

schaftler der Politik, die Politikwissenschaft­

ler. Als prominenter Vertreter dieser Diszi­

plin stilisiert sich Franz Neumann selbst 

gleichsam zum Seismographen von ),Fort­

schritt oder Rückschritt«, deren Substanz 

nichts anderes mehr denn Freiheit ist. AutO­

nomie des (gewiß doch: politisch aufgeklär­

ten und kommu.nizierenden) Subjekts und 

Freiheit bilden die Eckpunkte des wissen­

schaftlichen Testamenl..'i von Franz Neumann. 

An Modernität (Rawls, Habermas) und Anti­

quierrheit (Kam) Hegcl) sind sie nicht zu 

überbieten. Gegen Ende seines Lebens und 

zu Beginn der Bundesrepublik hat Franz 

Neumann das Theorie- und Entwicklungs­

programm der Moderne diesseits der Verwer­

fungen der deutschen Geschichte (so bleibt 

zu hoffen) wieder aufgegriffen und ansatz­
weise reformuuert. 

Doch dies war ein theorie- wie zeitgeschicht­

licher und biographischer Vorgriff: Mit der 

für die LinksimeUektueUen der \'Veimarer 

Zeit eigentümlichen Radikalität ist Franz 

Neumann nach seiner Emigration im Jahr 

'933 der frage nachgegangen, warum die 

Weimarer RepubLik gescheltert war. Die Ant­

won hierauf sah er einerseits im Versagen der 

Organisationen der Arbeiterbewegung, spe­

ziell der Gewerkschaften und der SPD, die 

zwischen verbalem 1v1arxismus und prakti­
schem »)Gradualismus« .<;chwankten und im 

Vertrauen auf ein "formalistisches Legalitäts­

konz.ept« die realen politischen Gefährdun­

gen der Weimarer Demokratie verkanmen. 

Aber diest's Versagen war ihm zugleich objek­

tiv bedingt: Die Verwandlung der »Demokra­

tie des Kompromisses ... in die Demokratie 

der feindlichen Heerlagcr« (Kirchheimer) 

hatte tiefere Gründe. Sie beruht Neumann 

zufolge letz,t:i..::h auf einer - politbkonomisch 
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552 bedingten - zunehmenden lrrationalisierung 

des Rechrssystems. Die Konzentration und 
Zentralisation des Kapitals und ihr immer 

dichteres Zusammenwachsen mjt den sraadi­

ehen Herrschaftsagenturen führte dieser 
Analyse zufolge zur gänzlichen Zerstörung 

der formalen Rationalität des Gesetzes. die in 

G estalt der Allgemeinheit. Voraussehbarkej[ 

und Berechcnbarkcit immerhin ein »ethisches 

Minimum« auch zum Schurz der unterdrück­

ten Bevölkerungsklassen bereithielt. So war, 

nachdem die Vernunft aus den sozialen Ver­

hältnissen erst einmal entwichen war, ihre 

moralische Implosion nur noch eine Frage 

der Zeit. 
Auch diese, noch manche Debatte in der 

Bundesrepublik inspirierende rechtsthcorct.i­

sehe Verfallsdiagnose erwies sich, wie reter 

Imelmann sowobl im Blick auf die konkur­

rierenden zeitgenössischen Analysen der 

Krise und des Scheiterns der Weimarer Repu~ 

blik als auch unter eingehender Bezugnahme 

auf die neuere Debatte iJber diese rechtstheo­

ret.ische Position Franz Neumanns darlegt] 

als fragwürdig (Kap. 7 und 8) . Nicht nur, weil 

die semantische Fonn der G esetzesformulie·· 

rung allein wenig über deren Geist und Un­

geist auszusagen vennag: »Das generelle 1vlo­

ment des demokratischen Gesctzcs liegt in 

seinem Ursprung, nicht in seiner Tendenz be­

schlossen«, so lautet die bereits 1930 in seiner 

Studie »Grenzen der Enteignung~< formu­

lierte Gegenthese von OttO Kirchheimer, die 

damals vor allem gegen die von earl Schmitt 

intendierte Beschränkung der politischen 

Prärogative des Parlaments gerichtet war. 

Neurnann's Verknüpfungen der Rechtsratio­

nalitär. mit ökonomischen Formbestimmun­

gen] die im Zuge der Monopol.i!:iierung des 

Kapitals und der Veränderung des Systems 

politischer Herrschaft zum Absterben verur­

teilt waren, erwies sieh zudem als zu herme­

tisch. Angesichts der Unaufhaltsamkeit des 

wirtschaftlichen Konzentrationsprozesses 

mußte - auf der Grundlage dieser Analyse­

sein Eintreten nach 1945 für die Wiederer­

richtung der Demokratie in Deutschland als 

objektiv, weil ökonomisch überholt, erschei­

nen. Die fällige Revision seiner Rec.:htstheorie 

hat Franz. Neumann nicht mehr leisten kön-

nen. 

Die Stärken der Untersuchung von Intel­

mann liegen in der gelungenen und detailge­

nauen Rekonstruktion der historisch-politi­

schen Theoriedebatte. Dies gilt schwerpunkt­

mäßig für die Behandlung der Schriften von 

Neumann vor wie unmittelbar nach t933 so­
wie ihrer rezeptionsgeschichtlichen Wirkung 

seit Jer Studentenbewegung in der Bundesre­

publik. Die mit Neumanns Nationalsozialis­

mus-Analysen (insbesondere Im ~)Behe­

moch«) konkurrierenden Ansätze werden 

nicht in gleicher Breite mitberücksichtigt wie 

hinsicbt!.ich seiner auf Weimar bezogenen 

Studien. Abcr dies hätte den Umfang der oh­

nehin breit angelegten Untersuchung zu sehr 

anschwellen bs .s en. Zudem liegen zu diesen 

Perioden des \'(/erks von Neumann bereits 

vergleichende Detailsludien vor, so daß i.nso­

weit das Forschungsdesiderat weniger gravie­

rend ist. 

Insgesamt stellt die Arbeit von reter Imel­

mann eine beeindruckende theoriegeschicht­

liche Darstellung der Dilemma,a des politi· 

sehen Reformismus am Beispiel der Konti­

nuitäten und Umbrüche im Werk eines ihrer 

proflliertesten Exponenten dar. Franz ~eu~ 

mann hat politisch-praktisches Engagement 

für die Erhaltung, Stabilisierung und soziaJe 

Fundicrung der politischen Demokratie ver­

bunden mit einer durchaus skeptischen theo­

rctis~hc.:n Einsch;:itzung der Bedingungen die­

ser Möglichkeit. Historisch hat diese Position 

Rech[ und Unrecht zugleich gehabt: Damit 

bleibt sie auf der Tagesordnung, auch wenn 

sich die theoretischen Konzepte, in denen 

d.iese Spannung heute diskutiert wird, gewan­

delt haben. 

Thomas Blanke 

Günter Frankenberg, Die Verfassung der Re­

pHbhk. Autoritiü I.md Solidaruät in der Zivi/­

gesellschaft, Nomos, Baden-Baden 1996, 
262 S., Paperback, DM 58,-

E~ ist das Kennzeichen moderner Gesell­

schaften, daß sie ohne Unterlaß um ihre so­

l.iale Integration besorgt sind lind geradezu 

hypochondrisch ständig darüber reden. Das 

ist n.icbt verwunderlich, denn von ihren be­

grifflichen Voraus.setzungen her ist die mo­

derne Gesellschaft zunächst nichts weiter als 

ein Haufen von Menschen, die einander 

fremd sind und die nichts :·.1'tatürliehes« mit­

einander verbindet; so müssen denn soziale 

Institutionen jenes Band unter ihnen stiften, 

das nicht etwa ihre Fremdheit üherwindet, 

sondern ihr Zusammenleben u.nd ihre gesell­

schaftliche Kooperation als Fremde ermög-
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licht. Der uns heute geläufige Begriff von 
Politik ist die Antwort auf diese Bedingung 
der Moderne. Politik hat sich vOn der Klein­
räumigkeit und sozialen Nahe der antiken 
Polis em<\nzipicrr und stifter Ordnung auf der 
Grundlage sozialer Isolierung und Fremdheit 
von Menschen, die poJitisch im Medium ab­
strakter staatlicher Gewalt integriert werden. 

Genauer gesagt ist dies das Ken.nzeichen von 
Politik im Pro7.eß gesellschaftlicher Zivil.isie­
rung. denn die Moderne hat auch unzivile 
Politikkonzepte geboren. die die menschliche 
Sehnsucht nach Nähe. Unmittelbarkeit und 
Solidarität mit den Gewalrmitteln moderner 
Politik kombiniert und damit nicht wenig zu 
den Fürchterlichkeiten dieses Jahrhunden~ 
beigetragen haben. 
Alle modernen Konzepte der Politik lassen 
sich als Anstrengungen um Zi"iJirät verste­

hen, als Versuche, die prekäre Balance des 

widersprüchlichen und unplausiblen POStu­
lats einer moralischen Verbundenheit von 
einander Fremden zu halten. Auch der hier 
vorzustellende ES!'<lY Günter Frankenbergs 
ist ein solcher Beitrag, und er hat den Reiz 
einer Provokation. Denn nirgends hat man in 
neuerer Zeit eine so rad.ikale verfassungstheo­
retische Formulierung eines Politikkonzep[es 
gefunden, das sich jeglicher transzendenter 
und vorpolitischer Vergewisserung entledigt 
hat. 
Während alle Vertragstheorien VOn Hobbes 
bis Rawls auf das Telos einer konrraktueU 
hergestellten Einheit der politischen Ord­
nung ausgerichtet sind, beharrt Frankenberg 
auf der durch keine politische Form aufheb­
baren Unterschiedlichkeit der Individuen; 
nicht der Venrag, sondern Jer soziale Kon­
flikt sei »das eigentliche ~edium der Verge­
sellschaftung«. Dessen Bewältigung verortet 
er in einem zivilgcscllschaftljchen Assozia­
tionswesen, das die Fragmentierung und 
Konflikthaftigkeit der Gesellschaft gleichsam 
verfaßI. Die wirkliche Verfassung der Zivil~c­

sellschaft liege in jener .grundlegenden Kon­
vention«, in der sich die Individuen wechsel­
seitig als gleichwenig und -würdig anerken­
nen. Da die Individuen in i_hrer Unterschied­
lichkeit und Andersartigkeit nicht) wie in den 
überkommenen politischen Theorien, durch 
Vertrag. volonte gencf'lc oder kollektive 
Klassenaktion zu Glejchen homogenisiert 
und eingeschmolzen '(verden, sondern eigen­
sinnig in ihrer Verschiedenheic verharren, 
wird in der Tat die Wahrnehmung des Ande­
ren als anders und damit üblicherweise als 

fremd und doch zugleich auch als gleichernla­
ßen würdig zum empfindlichen Kern dieser 
Theorie politischer Ordnung. 
Mehr noch als der klassische soziale Konflikt 
um teilbare Güter wird der permanenre 
"Kampf um Anerkennung(~ (Honneth) zum 
Signum dieser auf der Verschiedenheit ihrer 
Glieder beruhenden Zivilgesellschah. Keine 
vorpolitischen Gemeinsamkeiten) überkom­
menen \'\ferre, eingeübten Bürgertugenden 
oder unsichtbaren Hände bieten Hoffnung 
auf eine gesellschaftliche Synthesis außerhalb 
der Politik. Den Leser beschleichen Zweifel. 
ob der Verfasser die kompromißlose Voraus­
setzungslosigkeit dieser von ihm selbsr ganz. 
zu recht als lfZumutung des Eigcnh3ndelns~, 

charakterisierten pourischen Selbsterzeugung 
der Zivilgesellschaft durchhaJten kann. Wie 
können in einer durch radikale Pluralität) 
Fragmentierung und Konnikt gekennzeich­
neten GeseLlschaft .Autorität und Solidari­
tät ... entstehen? 
Frankenberg verwirft die vor allem für die 
pol.itische Theologie charakteristische Redu­
zierung politischer Autorität auf das Konzepr 
der Souvednität und postuliert, in Anleh­
nung an HannalJ Arendts Begriff der kom­
munikativen Macht und Habcrmas' diskurs­
theoretische Begründung legitimer Autorität, 
die Erzeugung von republikanisch-demokra­
tischer Autorität in einer durch Assoziatio­
ncn verfaßten öffentlich-poLitischen Sphäre 
der Bürgerschaft; so überwindet er zwar die 
in der Ijberalen Verfassungstheorie unver­
meidbare latente Spannung zwischen Volks­
souveränität und Menschenrechten, erkaufr 
sie freilich mit einer schweren, vielleicht zu 
schweren Bürde. Denn in diesem Konzept 
sind die Menschenrechte nicht apriorisch je­
dem Menschen angeboren und damit jeder 
politischen Vereinigung und Auwrität unver­
füg bar vorgegeben. sondern das Produkt 
»wechselseitiger Zuerkennung und Anerken­
nungoll der sich im öffentlichen Raum selbst­
regierenden Individuen und ihrer ,)Bereit­
schaft ...• sich für ihre Erhaltung und Aus­
weitung einzuse[zen(~. 
Auf äLnlich schwankendem Boden ruht de,· 
Begriff der Solidarität. hier freilich mit größe­
rer Plausibilität. Denn sozialc Rcchtc - die 
kleinen Münzen, in die letzrlich dieses par be­
tische Prinzip gewecbselt werden muß, - sind 
gewiß keine angeborenen Menschenrechte. 
Sie bedürfen der sozialen Erzeugung durch 
wechselseit.ige Anerkennung. Hier bietet 
frankenbergs Unterscheidung von sozialer 
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554 und ziviler Solidarirät, die im Zusammenwi..r­
ken soziale Sicherheit erzeugen, eine origj~ 

nelle Verk.nüpfung von bürgerschaftlich-poli­

fischern Akovismus und soziaJer Verpflich­
tung, die mit erfrischender Unbefangenheit 
über die gängigen, mehr oder weniger passi­

ven und klienrelistischen Sozialstaatskon­

zepte hinausweist. 

Auch hier geht es zuallererst um die zivile So­

lidarität der Bürger untereinander, die sicb in 

ihrer Verschiedenheit und der Gegensätzlich­
keit ihrer Bedürrnisse anerkennen, so daß 

soziale Sicherheit zunächst in der Gewißheit 

der Zugehörigkeit zur zivilgesellschaftlichen 

Republik liegt. Die Bindungen der Zugehö­

rigkeit entstehen paradoxerweise aus den 

Energien soz.ialer Konflikte, zum anderen 

aber auch aus der bürgerschaftlichen GliJcks­

erfahrung autonomer gesellschaftlicher 

Selbsthilfe, in der repuhlikanischer Aktivis­

mus und soziale Solidarität für den beoachtei­

!.igten Mi,bürger ineinanderflicllen. 

Man mag zweifeln, ob es viele Menschen gibt, 

die freiwillig ein derartiges Modell politischer 

Ordnung w,hlen würden . Allzu radikal ist 

hier der Politik jede Transzendenz ausgetrie­

ben worden) und vorpoljtische Gewißheiten 

bieren keinen Halt gegen die vom Verfasser 

zu Recht immer wieder ab Zumutung cha­

rakterisierte Selbsterzeugung des Politischen 

aus dem Geiste des seinerseirs erst zu erzeu­

genden Bürgersinns. Und deutlich ist auch 

der Abstand zum Begriff des Ve,tassungsstaa­

res, wie wir ihn seit den Revolutionen am 

Ende des 18.Jahrhunderts kennen. Ihm ist 

die funkrionalist.isc:he Deutung der öffent­

lichkeitsbezogenen Grundrechte und ihre In­

d_iensrnahme für die Lcgitjmierung politi ­

scher AutOl-ität ebenso fremd wie die Durch­

trennung aller Verbindung zu seinen vorpoli­

tischen Kr3frquellen oder die aktivistische 

Konzeption sozia.!er Sicherheit. 

Diese Feststellung besagt nicht, daß Franken­

berg mir der Kernrncsc seines gewagten Es· 

says nicht ein wesentliches Problem des mo­

dernen Verfassungsst3ates erkannr und theo­

retisch richtig veronet hat. Mög1.icherweise 

sind die modernen westJichen Gesellschaften 

tatsächlich in dem Prozeß der Säkularisie­

rung, der radikalen Pluralisierung und Indivi­

dualisierung so weit fortgeschritten, daß das 

ihrem politischen Zivilisationsprozeß zu­

grund liegende pol.itiseh~ Telos eines egalita­

ren und damit auch weitgehend homogencn 

(nationalen) StaatSbüq::;LrlUmS zusehends rea­

litätsfern geworden ist. Bislang hat es auf 

dieses Proble.m zwei alternative Antworten 

gegeben. Die eine ist die k.lassische, liberal­

konstitutionelle, die durch die nationalstaatli· 

che Fundamemierung des Bürgerstatus die 

egalisierende, homogenisierende und letztlich 

auch soljdarisierende Wirkung der politisch. 

konstitutionellen Formen zu verbürgen bean­

sprucht. Sie postuliert die Überlegenheit der 

politischen Fonn über die vorpolitische Kul­

tur, die abcr - selbst noch im Begriff der 

zivilen Nation - als Kraftquclle des universa­

listischen Politikums vorausgesetzt wird. Die 

andere, diametral emgegengesetzte Anrwort 

i ~ t das Konzept des MultikulturaIjsrnus, der 

bekanntlich die Priorität der gruppen- und 

gemeinschafrsspezifischen Kultur über den 

U nivcrs:llismus der politisch-konstitutionel­

len Formen behauptet. 

Frankenberg schlägt nun einen dritten Ansat, 

vor, in dem die Prämissen des lvlultikulrura­

lismus mit den Konsequenzen des liberalen 

Konslicutionalismus verknüpft werden: Im 

Namen eines nicht-metaphysischen und 

kompromißlos imm,nenten Begriffs der Poli­

tik wird der widerspenstige Eigensin.n der 

Vielfalt, Andersartigkeit, der Differenz und 

Autonomie der Individuen und ihrer Asso­

ziationen hervorgehoben, die sodann gnaden. 
los fU4 die Sp),tire des Polztlschen verUJlesen 

werden, um aus ihrer Vielheit und radikalen 

Pluralität eine lebbare polit.ische hnheit zu 

sc hmieden. Der Cniversalismus der politi­

schen Formen unJ Institutionen des Verfas­

sungsstaates soll zwar über den Partikularis­

mus der Kultur triumphieren, ihn jedoch 

nicht in der Eg;tJitat und Homogenität des 

demokratischen StaalSbürgertums einschmel­

zen, sondern bewahren. Das hört sich wie die 

Quadratur des Kreises an: Einerseits soll, so 

muß man es doch wohl verstehen, der Verfas­

sungsstaat die so schwer erkämpfte verfas­

sungsstaatliche Tugend der Blindh eit gegen­

über allen Besonderheiten der Individueo -

angefangen bei der Religion und beim Ge­

schlecht bis hin zu Hautfarbe, Herkunft, 

Sprache, soziale Stellung - aufgeben und im 

Gegemeil die~e Besonderheiten der Indivi­

duen und Gruppen wahrnehmen. Aber doch 

soll am Ende in dieser Republik der Univer­

salismus der politischen Formen krah einer 

ihncn von Frankenberg zugeschriebenen 

Fnergic (die sich cin wenig vage im Begriff 

der ",grundlegenden Konvention(( gebündelt 

zu haben scheint) über den Partikularismus 

der Kultur obsiegen. Kann man in poli.ricis 
wirklich jemanden als Gleichen und gleich-
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zeitlg auch als ganz Anderen und Verschiede­

nen anerkennen? Können wir gleichzeitig 
gleich und besonders sein' Frankenberg be­

jaht die Frage, und darin liegl zweifellos die 
Herausforderung seines Essays. 

Gernc möchten wir ihm glauben. da.ß die 

Bürger der Republik Fremde, j. geradezu in 
einem ontolog-ischen Sinne Andere für einan­

der sind - und gleichwohl ei n Gemeinwesen 

unter sich erzeugen können. Wenn alle Bür­
ger Fremde sind, so können auch alle Frem­
den Bürger sein und werden . Dieser Schluß 

ist der letztendliche Probierstein der Tragfä­
higkeit der Theorie Frankeobergs. So warten 

wir denn gespannt auf die angekündigte Fort­
setzung der vorliegenden Arbeit, die sich mit 
der Frage von Fremdheir und Zugehörigkeit 
in der Republik befassen soll. 

Ulrieh K. Preuß 

Rüdiger Lautmann, Dle Lust. am Kind. Por­

trait des Pädophilen. fngn'd Klein Verlag, 

Hamburg 1994. 1)8 Seiten, DM 29.80. 

Häne Laurmann den Anspruch beiseite gelas­
sen, objektiv das Portrait )}des«( Pädophilen 

zu zeichnen, und start dessen konkret und in­

dividualisierend di e asymmetrische Bezie­

hung eines Mannes zu einem Kind erzähh, 
dann hätten die Leser verstehen können, wie 

emsagungsvoll und anstrengend es sein muß, 
dem Selbstbild eines »echten « Pädophilen zu 

entsprechen und »nur nach Wunsch der Kin­

der <$ etwas Se>.'Uelles mit ihnen zu treiben 

(5.79). Aber ausgedünnt zu Auszügen aus 
~intcnsiven (( (so S.79) Interviews, gefiltert 

durch d.ie Perspektive des Interviewers, der 

zwar Skepsis andeutet, aber dennoch glaubt. 
.das sexuelle Geschehen selbSt" durchleuch­
ten zu können (so beschreibt er seinen theo­

retischen Ansatz auf S. jO), bleiben Anschau­
ung und Verständnis auf der Strecke. Weder 
der soziale Kontext der Kurzgeschichten 
noch die Auswahlkriterien des Autors lassen 

sich bei dieser Mischung aus wissenschaftlich 

verbrämtem Interesse und rührend anmuten­
dem Objektivitätsanspruch erschließen. 
Methode und theoretische Annahmen werden 
nur angedeutet. Auf S. 10 wtrd auf eine Schät­

zung verwiesen. wonach 5 % der pädosexuell 
aktiven Männer »echte Pädophile« sein sollen 

(Raymond A . Knight u .•. . Classification oE 

Sexual Oflenders. in: A. W. Burgess, Hg., 
Rape .nd Sexual Assault, New York 198j. 
5.222-293). Die lakonisch eingeführte. nicht 
weiter hinterfragte Dreier-Typologie erklärt 

Lautmann s Auswahl : Er befragte nur ~ echte~ 

Pädophile, überläßt also die größere Gruppe 
der »Ersalzobjekt-Täter« und die kleine, ge­

fürchtete Gruppe der "aggressiv-sadistischen 
Täter~' - ohne dies zu begründen - den Kon­

trollwissensch.ften. Wie das Adjektiv "echt" 
vor pädophil schon andeutet, kann Laut­

manns ldeahypus nur moralisch definiert 

werden. Damitwird das Ergebnis quasi mitge­
liefert. Die »Lust am Ktnd(( sei »als abgrenz­

bare Sexualform an eine Ethik gebunden«. 

»Die Pädophilen bringen es tatsächlich fertig , 
sich eine Art von Kodex zu geben. obwohl ih­
nen keine Instanz hilft. Das ist umso erstaunli­
cher, als ihre Lage im gesellschaftlichen Ab­
seilS eher eine völlige Binduogslosigkeit er­
warten ließe« (5. t 26). Etwas später im Text 
wird diese These noch zugespitzt: ~ A.ndere 

Sexualformen, die ebenfalls ver.chtet sind, ha­
ben es durehaus nicht soweit gebracht« 

(5. <28). Die Erkenntnisquelle bleibt dunkel. 
Dabei hätte es nahegelegen, die Debatte um 
das »K..indeswohl (, einzubeziehen. Sie hätte er­

klärt. wieso Pädophilie im 20.Jahrhundert ein 
moralisches Problem bleibt, also nicht entkri ­
minalisiert, sondern eher härter bestraft wird 

als früher. Bei Lautmann fehlt jeder Versuch, 

die Selbstdarstellung der sog. gewaltlosen 
Pädophilen dllrch Jnderes Material zu ergän ­
zen. Aus den ausgewählten Interviews wird 

auf das talsächl.iche Verhalten geschlossen: 
~Mir kam es übrigens durchaus nicht so vor, 

als wollten die Pädophilen die Rollen umkeh­
ren, also Initiative und Verantwortung auf die 

Kinder projizieren. sich selbst - eiomaJ zu 
Ende gedacht - gar als )Opfer< st ilis ieren. Wie 

sie s ich auch in apologetischen Publikationen 

darsteUen mägen , - im Erzählstrom eines in­

tensiven Interviews reden sie immer ihrem 

Schnabel nach" (5. 79)' 
Ich entnehme den Auszügen ei,ne andere Mit­
teilung als Lautmann : Offenbar muß aus 

»Liebe zum Ki_nd« auf die "Lust am Kind « 

verzichtet werden, will man nicht den Typus 
wechseln und vom Pädophilen zum Ersatz­
objekt-Täter oder gar zum aggressiv·sadisti­

sehen Täter werdeni denn mit )t Asymmetrie~ 

oder »fehlender Reziprozität« (Schorsch, 
Dannecker) läßt sich das ungleiche Verhältnis 
nur unvoUkommen beschreiben . Auch Laut­

mann zeigt. daß diejenigen, die an die sexuel­

Jen Skripte der Kinder meinen anknüpfen zu 
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können, auf das Ausleben der eigenen Sexua­

lität weitgehend verzichten müssen : uUnter 

Konsensgesichtspunkren muß der Verzicht 

aufs Selber-Berubrtwerden zur Norm wer­

den, und die Pädophilen finden sich nolens 

volens damit ab, daß ihre Liebesbezieh ung 

nicht in der \'(Icise wechselseitig sein kann wie 

idealiter bei Erwachsenen ... Male ich viel-

leicht ein zu schönes Bild ... " (5.9'). So ge-
fragt, ist die Antwort leicht. Wenn eine Ethi k 

des Konsenses von einem ,) echten Pädophi­

len« beachtet wird, dann muß seine Annähe­

run g an ein Kjnd so verdeckt und rücksichrs­

voU sein, daß sieh seine ))Lust« in sublimer 

Phantasie erschöpft. D as äußere Verhalten 

ließe nichts erkennen, was das Strafgesetz­

buch ,.Mißbrauch" nennt. Denn auch unter 

Kontrollgesichtspunkten defioiert das gel­

tende Strafrecht verbotene sexuelle Handlun­

gen sehr vorsichtig. Sie müssen mit Blick ~uf 

das geschützte Rechtsgut von einigem Ge­

wicht sein. Es ist also njcht die sexuelle 

Orientierung als solche, die verboten wird, 

sondern die sozial erheblich e G renzüber­

schreirung zu Las ten eines Kindes. Ich be­

z\veifle nicht, daß es verei.nzelt Menschen 

gibt, denen die von Lautmann beschriebene 

Gratwanderun g gel.ingr. Aber über sie weiß 

auch Lautmann nichts. Eine in einem Inter­

view sc hön gefärbte bIssade reicht nicht, um 

die utsächliche D ynamik zwischen einem 

Pädophilen und Kindern zu erfassen. 

Mit dieser Einsicht wollte ich das Büchlein 

weglegen und auf eine Rez.ension - obgleich 

zugesagt - verzichten . Es lohnt sich nicht, ein 

entlegen erschienenes Buch z u kritisieren, 

weil es sein Thema eigentümlich verfehlt. 

Aber dann irritierte mich eine kurze Polemik 

des Autors in der TAZ vom j. 9. 96 über »die 

erregte D ebatte um die Sexualverbrechen i.n 

Belgien. mit dem Titel : Ein öffentliches Mo­

rallehrstück. Dort erwähnt Lautmann selbst 

sein Buch, so daß es nun auch eine öffentliche 

Reaktion verkraften muß. Tndiesem TAZ-Ar­

tikel heißt es: )to Die Sexualwissenschaft fühlt 

sich nicht zuständig) verbrecherisc he Vorgän­

ge aus der Ferne zu kommenrjeren. Das Str.lf ­

recht gilt ihnen nicht als probates Mitte), um 

auf Entgleisu ngen zu reagieren,,,, Was immer 

Lautmann mit Eth.ik, Entgleisung und Verbre­

chen meint, entweder sind alle drei .BCWCI"· 

tungsstufen sein Thema ode r keine. Typisie­

rend (aus der Ferne) läßt sich auch zu aggres­

siv-sadist ischen Tatern etwas s-agen. Eigent­

I.ieh hätte es doch nahe gelegen, zu zeigen , daß 

nach. seiner lypologie das strafrecheliche Kon-

troll problem auf aggressiv -sarusrische Täter 

konzenrrien werden sollte, um die intern-mo­

ralischen Kontrollen derer, die sich einer 

Ethik verpflichtet fühlen, zu stärken. 

Wieso schimpft cr ii ber eine »Moralpani k«, 

ignori ert aber das Spektrum der gegensätzli­

chen , aber gleichzeitig geäußerten Positio­

nen ? Zur Erklärung greife ich ein Stichwort 

von Eberhard Schorsch auf: »)Bewegungs.lite­

ratur «, Lautmanns DarsteJlung der verschie­

denen sexualtheoretischen Positionen 

(5.48 ff.) sortien im wesenthchcn nach dem 

Freund/Feind-Schema. Etwa 90%J der Litera­

tur sei kontrolitheore lis~: h . Zu r zweiten 

Gruppe zählt er illtLTessengeleitete Texte und 

zitien eine Täterpropag~ndaschrift :tls Beleg. 

Zur diskurscheoretischcn Perspektive zählt er 

lediglich Katharina Rutsehkys Polemik ·,Fr­

regte Aufklärung. und Michael 5chetsche, 

Studie über die Konstruktion des ~)sexuel.l ge~ 

fährd ete n Kindes« als soziales Problem. 

Nicht gesehen wird, daß sich zahlreiche Texte 

mit den sozialen Konstruktionen der öHcnlli­

ehen Debatte beschäftigen. Seit Jahrzehnten 

geläufig ist die Kritik am zu einfachen Bild 

vom Triebtäter. Aber auch der Gebrauch von 

Formeln wie die vom ~Mißbrauch mi t dem 

Mißbrauch.. IS t ein diskurstllL'oretisches 

Thema. Die Med.i enwi rksamkei t des Themas 

ist nicht zu übersehen und provoziert eine 

Fülle an Bewegungsliteratur aus aUen »La­

gern..:. Sta tt dies z. u registrieren, wird so ge­

tan, als gebe es lediglich einen symbolischen 

Kreuzzug gegen Pädophile. Es wird er" t !~a.r 

nicht versucht, ~ich und anderen einen Cber­

blick über den Stand der Diskussion zu ver­

schaffen. Wer nicht zur kleinen Sz.ene der 

TäterJobby gehört , w ird in die un aufge­

räumt.e Schublade der Kontrolldisziplinen 

gesteckt . Schon Lautmanns Literalurauswahl 

wird also von Lagerdenken und Denkverbo­

ten geleitel . 

So gesehen ist es traurig, daß er Überblick 

und Eleganz, die ihn als Rechtssoziologen so 

prägnam schreiben ließen , bei Themen wie 

Femi nismus, sexuelle Gewalt und Machllniß­

brauch verloren hat. Seine schün~efärbten 

Bilder kannen den gebannten Blick derer, die 

nur die zerstorerischen Seilcn der Sf;xualität 

beschworen wollen, nicht ablenken. Dies ist 

schade) weil so das, was nur jemand, der e i~ 

nen privilegierten Zugang hat , mitteilen 

könme, verloren geht. \'Ven iger Identifikation 

W:lfL' mehr Umcrs[ut.i(. ung für diese verach­

tete Gruppe gewesen. 

Momka Frommet 
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